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Sonderaktion 
Mitglieder werben Mitglieder

Wenn Sie in der Zeit vom 01.10.2018 bis 31.12.2018

ein neues Mitglied werben, sichern Sie gleich zwei Vorteile:

Die Aufnahmegebühr von € 25,- entfällt für das Neumitglied und 

Sie erhalten eine Werbeprämie von € 25,- für jedes geworbene Mitglied.

Nutzen Sie als Haus & Grund Mitglied dieses Angebot. 
Alles was Sie tun müssen, ist ein Neumitglied zu werben, das

noch bis zum 31.12.2018 Mitglied bei Haus & Grund Freiburg wird.

Der Bundestagsabgeordnete 
Peter Weiß (CDU) hatte ver-
schiedene Akteure der Woh-
nungswirtschaft - so auch Haus 
& Grund Freiburg - zu einem 
Fachgespräch zum Thema 
Wohnungsbau in das "BIZZZ 
Bauinformationszentrum" nach 
Gutach eingeladen.

Anlass war die Einsetzung 
des neuen Bau-Ausschusses 

im Deutschen Bundestag. 
Dessen Vorsitzende, Mecht-
hild Heil (CDU), erläuterte den 
Anwesenden die Maßnahmen 
der neuen Bundesregierung zur 
Schafung neuen Wohnraums.

Speziell in Südbaden kann 
die Schafung von neuem 
Wohnraum an vielen Orten mit 
der steigenden Nachfrage nicht 
Schritt halten, weil Bauland in 

zahlreichen Kommunen knapp 
geworden ist. Die Teilnehmer 
wiesen deutlich darauf hin, 
dass fehlende Baugrundstücke, 
überteuerte Grundstückspreise 
und steigende Baupreise eine 
Wohnraumversorgung zu ange-
messenen Preisen verhindern. 
Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Bauämter vielfach 
personell unterbesetzt sind. 
Genehmigungsverfahren zie-
hen sich dadurch unnötig in die 
Länge.

Der Geschäftsführer von 
Haus & Grund Freiburg, Ste-
phan Konrad, forderte von der 
Politik mehr Mut, Zielkonlikte 
zugunsten des Wohnungsbaus 
zu entscheiden. Die regelmä-
ßige Verschärfung der energe-
tischen Standards im Neubau 
führt zwangsläuig zu höhere 
Baukosten und damit zu stei-
genden Mieten. Daher müssen 
Forderungen nach einer Erhö-
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hung der energetischen Stan-
dards kritisch auf den Prüfstand 
gestellt werden, wenn man es 
Ernst damit meint, die Baukos-
ten zu dämpfen.

Urbanes Gärtnern ist schönl 
Aber müsste das Thema Nach-
verdichtung bei einer stark 
anwachsenden Bevölkerung 
nicht mit mehr Mut und Ent-
schlossenheit angepackt wer-
den? Konrad wies darauf hin, 
dass der neue Stadtteil Die-
tenbach, der im Übrigen noch 

Jahre auf sich warten lässt, 
in Freiburg beiweitem nicht 
ausreichen wird, den prognos-
tizierten Wohnraumbedarf zu 
decken. Man wird daher nicht 
umhinkommen, z.B. gärtnerisch 
genutzte innerstädtische Flä-
chen für eine Wohnbebauung 
freizugeben, auch wenn es 
schmerzt. 

Zu guter Letzt forderte der 
Geschäftsführer von Haus & 
Grund Freiburg die anwesen-
den Bundestagsabgeordneten 

auf, die lnteressen der privaten 
Vermieter stärker in den Blick 
zu nehmen. lmmerhin werden 
66 % aller Mietwohnungen von 
den privaten Vermietern zur 
Verfügung gestellt. Zahlreiche 
mietrechtliche Regelungen sind 
jedoch kompliziert und für den 
,,normalen Vermieter" kaum zu 
durchschauen. Hinzu kommen 
Zwangsregulierungen wie z.B. 
die Mietpreisbremse oder eine 
für die Vermieter ungünstige 
Rechtslage bei den Schönheits-

reparaturen. Dies führt zu Frust 
bei den privaten Vermietern und 
in der Folge dazu, dass die eine 
oder andere Wohnung,erst gar 
nicht mehr vermietet wird. Die 
Abgeordneten Weiß und Heil 
haben diese Aussagen, die von 
anderen Fachgesprächsteilneh-
mern bestätigt wurden, sichtbar 
nachdenklich gestimmt. 

Stephan Konrad
Geschäftsführer

Lange Bearbeitungszeiten für 
die Baugenehmigung oder ein 
Feuerwehrmann im Bauamt: 
Die Arbeit in Deutschlands Bau-
ämtern verteilt sich auf immer 
weniger Mitarbeiter und die sind 
immer wieder zu gering qualii -
ziert. Viele Kommunen haben 
in der Vergangenheit Personal 
abgebaut, das nun im Bauboom 
fehlt. Die dünne Personaldecke 
in Deutschlands Planungs- und 
Bauämtern lässt sich kaum 
mehr verleugnen.

Ob Deutsches Institut für Wirt-
schaftsforschung (DIW) oder 
Deutsches Institut für Urbanistik 

(difu) – sie alle bestätigen den 
Personalmangel.
Städtebaufördermittel kön-
nen nicht abgerufen werden

Eine aktuelle difu-Studie 
zeigt: Zu wenig Personal und 
ein zu hoher Bürokratieauf-
wand hindern Städte, Kreise 
und Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen daran, sämtliche zur 
Verfügung stehenden Gelder 
für die Städtebauförderung 
abzurufen. Wenn schon das 
Abarbeiten von Bundes- und 
Landesinvestitionsprogrammen 
kaum zu schaf en ist, kann es 
auch beim Erstellen von Bebau-

ungsplänen für den Wohnungs-
bau oder bei der Erhaltung der 
übrigen kommunalen Infrastruk-
turen nicht vorangehen, of en-
bart die Studie. Alles trif t auf 
zu gering besetzte technische 
Ämter. Sie sind damit zu einem 
Flaschenhals bei der Erhaltung 
der städtischen Infrastruktur 
geworden.

Bundesweit Personalabbau 
in den Kommunen

Das DIW macht den gleichen 
Trend bundesweit aus. Es 
bescheinigt den Ämtern einen 
tiefgreifenden Personalabbau. 
Bundesweit sank die Zahl der 
mit Baufragen befassten Ange-
stellten in den Kommunalver-
waltungen zwischen 1991 und 
2010 um etwa 35 Prozent von 
155.832 auf 101.852 Vollzeit-
beschäftigte. Die Stadtstaaten 
Berlin, Hamburg und Bremen 
blieben in dieser Statistik unbe-
rücksichtigt, weil sich dort kom-
munale und Landesaufgaben 
kaum trennen lassen. Bis 2015 
setzte sich der Stellenabbau 
fort, allerdings mit rund neun 
Prozent bei weitem moderater 
als zuvor. Nach neuer Zähl-
weise – die Kommunen hatten 
2011 ihre Buchführung auf die 
Doppik umgestellt – sank die 
Stellenzahl von 64.508 auf 
58.290.

Bauämter vor 
Pensionierungswelle –
Arbeitsmarkt leergefegt

Zu den Versuchen, die Haus-
halte durch Personalabbau zu 

sanieren, kommt nun ein weite-
res Problem: Mehr als ein Vier-
tel der baunahen Ingenieure 
hat die 55 Jahre bereits über-
schritten. Die Bauämter stehen 
vor einer umfassenden Pensio-
nierungswelle. Der öf entlichen 
Hand fehlt dann praktisch eine 
ganze Nachwuchsgeneration 
an Ingenieuren. Das dürfte ihre 
künftigen Kapazitäten weiter 
massiv beschneiden. Hinzu 
kommt, dass Bauingenieure 
lieber in der Privatwirtschaft 
arbeiten. Der Arbeitsmarkt ist 
ohnehin wegen des Wohnungs-
baubooms in den vergangenen 
Jahren so gut wie leergefegt.

Ausblick
Wohnungsbauunternehmen 

denken schon über Lösungen 

Kahlschlag in den Verwaltungen rächt sich

Bauämter bremsen den Wohnungsbau, weil 
Personal und Know-how fehlen
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Bundesjustizministerin Katha-
rina Barley hat den ersten 

Entwurf für ein Gesetz zur Ver-
schärfung der Mietpreisbremse 
vorgelegt. Künftig sollen Ver-
mieter, die sich bei Neuvermie-
tung auf die Vormiete berufen, 
über die Höhe der Vormiete 
unaufgefordert informieren. 
Als Vormiete wird die Miete 
deiniert, die ein Jahr vor Ende 
Beendigung des Mietverhältnis-
ses galt

Ein Verstoß gegen diese 
Auskunftsplicht soll – entge-
gen der Vereinbarung im Koa-
litionsvertrag – sogar bestraft 
werden. Erteilt der Vermieter 
die Auskunft nicht, soll er sich 
nicht auf die vereinbarte Miete 
berufen können. Dem Deut-
schen Mieterbund geht all dies 

wieder einmal nicht weit genug. 
Verbandsdirektor Lukas Sie-
benkotten forderte kürzlich in 
einer Tageszeitung eine gene-
relle Plicht zur Ofenlegung der 
Vormiete. Seiner Meinung nach 
würden Vermieter die Vormiete 
ohnehin nur verschweigen wol-
len, weil sie missbräuchlich von 
dieser Ausnahme Gebrauch 
machen wollten.

Mit dieser Forderung unter-
stellt der Mieterbund allen Ver-
mietern, welche die Vormiete 
nicht ungefragt ofenlegen, vor-
sätzlichen Rechtsmissbrauch. 
Dies ist eine inakzeptable, 

unzulässige und pauschale Ver-
urteilung aller privaten Vermie-
ter. Der Mieterbund ofenbart 
damit eine Gesinnung, die dem 
bekannten Ausspruch „Vertrau-
en ist gut, Kontrolle ist besser“ 
folgt. Dieser wird gemeinhin 
dem sowjetischen Revolutio-
när Wladimir Iljitsch Uljanow 
– genannt Lenin – zugeschrie-
ben. Jeder muss selbst wissen, 
in welche Gesellschaft er sich 
begibt.

Dr. Kai H. Warnecke
Präsident

Kommentar

In Gesellschaft des Mieterbundes

für die schleppende Genehmi-
gungspraxis nach und darüber, 
welche Leistungen sie den 
Ämtern abnehmen könnten. 
Solche Public-Private-Partner-

ship-Modelle könnten Unter-
nehmen wohl aus der Misere 
helfen und damit deutlich zur 
Beschleunigung des Woh-
nungsbaus beitragen. Private 

Eigentümer und Bauherren dür-
fen dabei jedoch nicht benach-
teiligt werden. Ohne sie kann 
der Aufschwung auf dem Woh-
nungsmarkt nicht gelingen. Vor 

der Misere in den Bauämtern 
darf die Politik auf allen Ebenen 
deshalb nicht die Augen ver-
schließen.

Matthias zu Eicken

Im Jahr 2017 wurden in 
Deutschland 284.800 Wohnun-
gen fertiggestellt, so die aktu-
ellen Zahlen des Statistischen 
Bundesamtes. Damit wurden 
2,6 Prozent oder 7.100 Woh-
nungen mehr fertiggestellt als 
im Vorjahr. Eine höhere Zahl 
an fertiggestellten Wohnungen 
hatte es zuletzt im Jahr 2002 
gegeben (289.600).

Der Anstieg resultiert vor 
allem aus den Fertigstellungen 
von Wohnungen in Mehrfami-
lien- und in Zweifamilienhäu-
sern sowie von Wohnungen in 
Wohnheimen. Im Einfamilien-
hausbereich gingen die Fer-
tigstellungen hingegen leicht 
zurück.

Der seit 2008 anhaltende 
Bauüberhang setzt sich etwas 
langsamer als in den Vorjahren 
fort. Obwohl die Zahl der Bau-

genehmigungen im Jahr 2017 
im Vergleich zum Vorjahr um 
7,3 Prozent zurückgegangen 
war, übersteigt die Zahl der 
genehmigten Wohnungen mit 
347.000 die Zahl der Fertigstel-
lungen nach wie vor erheblich. 
Das Statistische Bundesamt 
bezifert den Bauüberhang der 
genehmigten, noch nicht fer-
tiggestellten Wohnungen mit 
653.000 – den höchsten Wert 
seit 1999 (679.000).

Foto: © Die Hofotografen

Statistik 2017

Baufertigstellungen 
von Wohnungen

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-
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Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 
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ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
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www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund
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Sie zahlen gar nicht oder 
unregelmäßig, verlassen 
irgendwann luchtartig die 
Wohnung in einem noch dazu 
meist desolaten Zustand. Miet-
nomaden sind der Albtraum 
jedes Vermieters. Und tatsäch-
lich kann es jedem passieren, 
auf die Tricks und Knife eines 
Mietnomaden hereinzufallen. 
Diese bittere Erfahrung hat 
Rolf R. gemacht.

Timo M. präsentierte sich als 
Krankenpleger und gab an, 
Mitte 2018 mit dem Studium in 
Frankfurt beginnen zu wollen. 
Dazu legte er eine Beschei-
nigung auf dem Briefbogen 
eines Arbeitgebers vor. Auf 
den ersten Blick klang alles 
sehr plausibel. Rolf R. übergab 
dem jungen Mann die Schlüs-
sel, noch bevor die Kaution in 
Höhe von 750 Euro eingegan-

gen war. Heute bezeichnet 
der Eigentümer das als seinen 
ersten großen Fehler. „Uns 
hätte auch stutzig machen 
müssen, dass Timo M. von 
einem Tag auf den anderen 
einziehen konnte.“ Nach der 
Kaution blieb er auch die Miete 
schuldig. Das erklärte Timo M. 
mit Fehlern der Bank, konnte 
oder wollte jedoch keine Über-
weisungs- oder Zahlungsbe-
lege vorweisen. Bereits zwei 
Wochen nach dem Einzug 
ahnte Rolf R., dass er es mit 
einem Mietnomaden zu tun 
hat.

Falsche Auskünfte und 
gefälschte Unterlagen

Der Eigentümer begann, 
systematisch die Selbstaus-
kunft seines neuen Mieters zu 
überprüfen: Bei seinem angeb-

lichen Arbeitgeber, einem 
großen Plegeheim-Betreiber, 
war Timo M. nur zweimal 
gesehen. Die Kopie einer Ver-
dienstbescheinigung entpuppte 
sich als Fälschung. Bei der 
Anmeldung beim Einwohner-
meldeamt hatte Timo M. eine 
gefälschte Vermieterbescheini-
gung vorgelegt. Korrekt waren 
allerdings Namen und Adresse 
des Vor-Vermieters. „Hätten 
wir ihn vor Abschluss unseres 
Mietvertrags angerufen – die 
Telefonnummer war durch 
Eingabe des Namens im Inter-
net zu ermitteln –, dann hätte 
uns das viel Ärger und Verlust 
ersparen können“, sagt Rolf 
R. „Im vorigen Mietverhältnis 
hatte Timo M. zwar unter Druck 
immer die Miete gezahlt, aber 
vor seinem Verschwinden noch 
den Kühlschrank des Vermie-
ters versilbert und weitere 
Sachen mitgehen lassen.“

Der lange Weg durch die Ins-
tanzen

Rolf R. schaltete einen 
Rechtsanwalt ein, erstattete 
Anzeige wegen Einmietbe-
trug und Urkundenfälschung 
und sprach nach zwei Mona-
ten Mietausfall eine fristlose 
Kündigung aus. Doch trotz 
einzelner Erleichterungen im 
Mietrecht in den vergangenen 
Jahren – einen Mietnomaden 
loszuwerden, dauert Monate, 
manchmal Jahre. Mittlerweile 
hatte sich der anfangs koope-
rativ auftretende Mieter völlig 
eingeigelt. Er antwortete nicht 
auf Briefe oder Mails, öfnete 
die Tür nicht, kam den Vorla-
dungen von Polizei und Amts-
gericht nicht nach.

Ärger in der Hausgemein-
schaft

Für die Nachbarn wurde er 
jedoch zum Dauer-Ärgernis: 
Laute Musik und Saufgelage 
waren keine Seltenheit. Die 
Mitbewohner riefen mehrfach 
die Polizei. Eines Abends hatte 
Timo M. Damenbesuch. Ein 
eifersüchtiger Mitbewerber trat 
die gläserne Außentür ein und 
nahm die Dame mit. Beson-
ders indig erwies sich Timo M. 
in Sachen Stromversorgung. 

Beim Stromversorger hat sich 
Timo M. zunächst nicht frei-
willig angemeldet. Rolf R. ließ 
daraufhin den Strom sperren 
und hofte, der missliebige 
Mieter würde ausziehen. Doch 
der meldete sich dann doch 
an. Und der Versorger erklärte 
auf die Warnung des Vermie-
ters, er müsse den Mieter als 
Vertragspartner akzeptieren. 
Als der Versorger zweimal die 
erste Rate angemahnt hatte, 
kappte er erneut den Strom. 
Dass trotzdem kurze Zeit spä-
ter wieder laute Musik ertönte, 
machte die Hausbewohner 
misstrauisch. Sie entdeck-
ten, dass Timo M. ein langes 
Kabel vom Heizungsraum in 
seine Wohnung gelegt, also 
den Allgemeinstrom angezapft 
hatte. Der Vermieter reagierte, 
indem er alle Allgemeinräume 
mit Zylinderschlössern versah 
und die anderen Mitbewohner 
mit Schlüsseln ausstattete. 
„Irgendwie ist er trotzdem in 
den Raum neben seinem Bad 
gekommen und hat von dort 
das Stromkabel aus dem Fens-
ter hinaus und beim benach-
barten Badfenster wieder 
hineingeführt“, erzählt Rolf R. 
Er erstattete erneut Anzeige, 
wegen Energiediebstahl.

Mit der Räumung hat der 
Ärger noch kein Ende

Nach zehn Monaten und 
acht Tagen waren die Bemü-
hungen des Anwalts endlich 
erfolgreich: Der Räumungster-
min stand an. Am Tag zuvor 
bemerkten Mitbewohner Aus-
zugsaktivitäten. Entsprechend 
überraschte es niemanden, 
dass Timo M. am Räumungs-
termin nicht vor Ort war. Er 
hinterließ eine Eckcouch mit 
diversen Kissen, eine Mat-
ratze, ein Regal, zwei Hun-
defressnäpfe und eine ganze 
Menge Schmutz und Abfall. 
Rolf R. bleibt nun, die beweg-
lichen Güter zu entsorgen 
und den Gestank des kalten 
Rauchs aus der Wohnung zu 
verbannen. Mit rund 5.000 
Euro Verlust hat er sich schon 
fast abgefunden. Er hat zwar 
einen Zahlungstitel, sieht aber 
wenig Chancen, die Verluste 

Mietnomaden

Der Feind in den eigenen vier Wänden
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von Wohnraum 
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bis zum Abschluss
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jemals wieder eintreiben zu 
können.

Teures Lehrgeld
Im Rückblick meint Rolf R. 

selbstkritisch: „Wir hätten den 
Ärger und die Verluste vermei-
den können! Wir hätten den 
Mietnomaden vorher erkennen 
können! Beim nächsten Mal 
werden wir maximale Unterla-

gen verlangen, diese sorgfältig 
prüfen und dann den Eingang 
der Kaution abwarten, bevor 
wir den Schlüssel aus der 
Hand geben. Hundertprozenti-
ge Sicherheit werden wir damit 
auch nicht haben, aber wir 
können auf jeden Fall einiges 
besser machen als diesmal.“

Eva Neumann

Ein Vermieter kann von 
seinem Mieter unter Umstän-
den auch dann Ersatz für 
Schäden an der Mietsache 
fordern, wenn er ihm zuvor 
keine angemessene Frist für 
die Beseitigung des Schadens 
gesetzt hat. Das hat der Bun-
desgerichtshof mit Urteil vom 
28. Februar 2018 entschieden 
(VIII ZR 157/17).

Im konkreten Fall hatte der 
beklagte Mieter die Wohnung 
mit Schimmelbefall in meh-
reren Räumen, verkalkten 
Badarmaturen und Schäden 
am Heizkörperlack zurück-
gegeben. Das Mietverhältnis 
hatte sieben Jahre gedauert 
und war einvernehmlich been-
det worden. Der Eigentümer 
strengte ein selbständiges 
Beweisverfahren an und ver-
langte dann vom Mieter Scha-
densersatz von über 15.000 

Euro. Dieser sei insbesondere 
wegen Verletzung von Obhuts- 
und Sorgfaltspl ichten für die 
Beschädigungen verantwort-
lich. Eine Frist zu Beseitigung 
der Schäden hatte der Eigentü-
mer dem Mieter nicht gesetzt.

Nach den Vorinstanzen 
gab nun auch der Bundesge-
richtshof dem Kläger recht: 
Der Mieter muss zahlen. 
Das Fristsetzungserfordernis 
gemäß Paragraf 280 Absatz 
1 und 3 sowie Paragraf 281 
BGB gelte nur für die Nicht- 
oder Schlechterfüllung von 
Leistungspl ichten, so die 
Begründung der Richter. Im 
vorliegenden Fall jedoch 
handelte es sich bei der Ver-
pl ichtung des Mieters, die ihm 
überlassenen Mieträume in 
einem dem vertragsgemäßen 
Gebrauch entsprechenden 
Zustand zu halten und insbe-

Beschädigung der Mietwohnung

Eigentümer hat auch 
ohne vorherige Frist-
setzung Anspruch auf 
Schadensersatz
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sondere die Räume aufgrund 
der aus der Besitzübertra-
gung folgenden Obhutsplicht 
schonend und pleglich zu 

behandeln, um eine nicht leis-
tungsbezogene Nebenplicht 
(Paragraf 241 Absatz 2 BGB). 
In dieser Konstellation könne 

der geschädigte Vermieter sei-
nen Anspruch auf Schadenser-
satz ohne jegliche Fristsetzung 
geltend machen. Er dürfe 

dabei nach seiner Wahl statt 
einer Schadensbeseitigung 
auch sofort Geldersatz verlan-
gen (Paragraf 249 BGB).

Meist sind es gehäuf-
te gesundheitliche Beein-
trächtigungen, wie Atemnot, 
Kopfschmerzen oder depres-
sive Stimmungen, welche die 
Bewohner eines Hauses oder 
einer Wohnung hinterfragen 
lassen, ob die Räume mög-
licherweise mit Schadstofen 
oder Umweltgiften verseucht 
sind. Neben den praktisch-
technischen Fragen der Diag-
nose und Beseitigung stellen 
sich dann in aller Regel auch 
juristische Fragen. Sie bergen 
reichlich Konliktpotenzial.

Welche Rechte haben Mieter 
gegen ihre Vermieter?

Der Mieter hat grundsätzlich 
ein Recht auf eine gesund-
heitlich unbedenkliche Miet-
wohnung. Demgemäß hat der 
Vermieter zu gewährleisten, 
dass die aktuellen Grenzwerte 
für Schadstofe in den Wohn-

räumen eingehalten werden. 
Insoweit obliegt dem Vermieter 
eine Aufklärungsplicht, wenn 
neue Erkenntnisse über etwa-
ige Schadstofe in einer Miet-
wohnung vorliegen. Wenn sich 
die anerkannten Grenzwerte 
für Schadstofe verschärfen, 
inden die neuen Grenzwerte 
jeweils erst ab dem Änderungs-
zeitpunkt Anwendung. Ist unge-
klärt, ob ein Objekt schon zu 
Beginn des Mietverhältnisses 
mit Schadstofen belastet war, 
obliegt es grundsätzlich dem 
Vermieter darzulegen, dass 
die Wohnung bei Übergabe zu 
Beginn des Mietverhältnisses 
in ordnungsgemäßem Zustand 
war.

Soweit die Grenzwerte für 
Schadstofe innerhalb der 
Mieträume überschritten wer-
den, liegt ein Mangel vor und 
der Mieter kann eine Mietmin-
derung oder auch ein Scha-

densersatzbegehren geltend 
machen.

Darüber hinaus kann der Mie-
ter zu einer außerordentlichen 
fristlosen Kündigung aus wich-
tigem Grund berechtigt sein, 
wenn durch die Schadstofbe-
lastung die Benutzbarkeit der 
Wohnung als Ganzes infrage 
gestellt ist. Dies trift bereits 
zu, wenn die Tauglichkeit ein-
zelner Haupträume – etwa 
des Wohnzimmers, Schlafzim-
mers, Kinderzimmers oder der 
Küche – ausgeschlossen oder 
wesentlich beeinträchtigt ist. 
Eine Gebrauchsbeeinträchti-
gung von Nebenräumen (Flure, 
Abstellräume, Keller) rechtfer-
tigt eine diesbezügliche Kün-
digung in der Regel nicht. Die 
Gesundheitsgefährdung des 
Mieters muss entweder auf der 
Beschafenheit der Wohnung 
oder der mitvermieteten Ein-
richtungsgegenstände beruhen 
oder durch sonstige Umweltein-
lüsse bedingt sein. Es genügt 
deshalb grundsätzlich nicht, 
wenn die Gesundheitsbeein-
trächtigung aus einer in der 
Person des Mieters liegenden 
besonderen Disposition her-
rührt. Ferner muss die Gesund-
heitsgefährdung konkret und 
erheblich sein. Zwar sind an 
diese Voraussetzung keine 
allzu strengen Anforderungen 
zu stellen, aber eine Entfernung 
asbesthaltiger Baumaterialien 
beispielsweise kann nicht ver-
langt werden, wenn konkrete 
Gesundheitsschäden nicht zu 
befürchten sind. Auch fehlt es 
am Merkmal der Erheblichkeit, 
wenn die gesundheitsgefähr-
dende Beschafenheit sofort 
behoben werden kann oder der 
Vermieter konkrete Vorschläge 
zur Behebung der Gefahr unter-
breitet. Darüber hinaus scheidet 
ein Kündigungsrecht aus, wenn 
der Mieter den gesundheitsge-
fährdenden Zustand selbst zu 
vertreten hat.

Welche Rechte/Ansprüche 

haben Eigentümer gegen die 
Kommune oder das Land?

Soweit der Ankauf einer mit 
Schadstofen belasteten Immo-
bilie erfolgte, stellt sich die 
Frage einer Haftung der Kom-
mune oder des Landes. Es gibt 
wenige Rechtsprechungsfälle, 
die eine Haftung der Kommune 
oder des Landes für Altlasten 
eines Grundstückseigentümers 
begründen. Eine haftungsbe-
gründende Amtsplichtverlet-
zung liegt zum Beispiel vor, 
wenn die Gemeinde einen 
Bebauungsplan aufgestellt 
hat und auf dieser Grundlage 
Baugenehmigungen erteilte, 
obgleich die Behörde von einer 
möglichen Schadstofbelastung 
wusste oder wissen konnte und 
die Altlastenfrage nicht unter-
sucht hat (BGH, Urteil vom 9. 
Juli 1992, III ZR 78/91; BGH, 
Urteil vom 26. Januar 1989, III 
ZR 194/87).

TIPP
Vor dem Kauf einer Immobilie 

empiehlt es sich, eine Altlas-
tenauskunft an die zuständige 
örtliche Behörde – in der Regel 
das Umweltamt oder eine 
Bodenschutz- /Al t lastenbe-
hörde – zu richten oder das 
Altlastenkataster einzusehen. 
Ein entsprechender Auskunfts-
anspruch des Erwerbsinteres-
senten besteht aufgrund der 
einschlägigen Landesgesetze 
bzw. auf Basis von § 3 Umwelt-
informationsgesetz (UiG).

Welche Rechte und Ansprü-
che haben Käufer von Immo-
bilien gegen die vorherigen 
Eigentümer?

Gemäß § 4 Absatz 3 Satz 1 
Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) haften der Ver-
ursacher einer schädlichen 
Bodenveränderung oder Altlast 
sowie der aktuelle Grund-
stückseigentümer für die Kos-
ten einer Sanierung, damit 
dauerhaft keine Gefahren, 

Schadstofbelastungen

Rechte von Mietern und Eigentümern
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erheblichen Nachteile oder 
erheblichen Belästigungen für 
den Einzelnen oder die All-
gemeinheit entstehen. Diese 
Haftung kann unter besonderen 
Voraussetzungen auch den 
ehemaligen Eigentümer trefen. 
Dabei wird nach dem Grund-
satz einer efektiven Gefah-
renabwehr regelmäßig der 
derzeitige Eigentümer im Wege 
einer Ordnungsverfügung für 

die Sanierung der Immobilie 
in Anspruch genommen. Das 
heißt, dass der Eigentümer 
haftbar gemacht wird – unab-
hängig davon, ob er einen 
Schaden verursacht hat oder 
nicht.

Zwangsläuig stellt sich 
dadurch die Frage nach einem 
Rückgrif. Diesbezüglich gilt: 
Der Verkäufer einer Immobilie 
haftet für Altlasten als Sach-

mangel bereits, wenn ein Altlas-
tenverdacht besteht. Das kann 
beispielsweise aufgrund der 
früheren Nutzung der Fall sein. 
Insbesondere bedarf es für die 
Annahme eines Sachmangels 
keiner zusätzlichen Tatsachen, 
die das Vorhandensein von Alt-
lasten mit hinreichender Sicher-
heit belegen. Für eine Haftung 
genügt, dass der Verkäufer 
eine ihm bekannte frühere 

Nutzung des Grundstücks, die 
einen Altlastenverdacht begrün-
det, arglistig verschweigt, 
obgleich er die frühere Nutzung 
des Grundstücks bzw. den 
Altlastenverdacht zumindest 
für möglich hält. Der Verkäufer 
haftet in diesem Fall auf Scha-
densersatz.

Dr. Helena Klinger

VPB erläutert Bauvertragsrecht (Teil 7)
Architektenvertrag klärt Plichten und Rechte

Das neue Bauvertrags-
recht ist am 1. Januar 2018 
in Kraft getreten und gilt für 
alle Verträge, die seit diesem 
Tag geschlossen werden. Das 
Bauvertragsrecht ist Teil des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB). Das BGB behandelte 
einen Bauvertrag bislang als 
normalen Werkvertrag. Weil 
privates Bauen aber erheblich 
komplexer ist, als beispielswei-
se eine Schuhreparatur, hat der 
Gesetzgeber das Werkvertrags-
recht neu strukturiert und in 
den Paragrafen 650a bis 650v 
„Bauvertrag“, „Verbraucherbau-
vertrag“, „Bauträgervertrag“ und 
„Architektenvertrag“ erstmals 
geregelt. Der Verband Privater 
Bauherren (VPB) informiert in 
dieser Serie über die Reform 
und ihre Vor- und Nachteile für 
private Bauherren. 

Das neue Bauvertragsrecht 
bringt Veränderungen für priva-
te Bauherren. Unter anderem 
steht ab sofort der „Architekten-
vertrag“ im Gesetz – gleichran-
gig mit dem „Werkvertrag“ und 
dem „Bauträgervertrag“ (die 
bereits in den vorherigen Fol-
gen der Serie ausführlich erläu-
tert wurden). Bauherren, die 
individuell planen möchten und 
einen Sachwalter suchen, der 
sie durch das Baugeschehen 
lotst und ihre Baustelle über-
wacht, müssen sich dazu einen 
freien Architekten suchen. Mit 
diesem schließen sie einen 
Architektenvertrag. „Einige pro-
blematische Punkte sind nun 
detaillierter geregelt worden“, 
resümiert VPB-Vertrauensan-
walt Holger Freitag.  

Bauen mit dem Architekt
Architekt darf sich nur 

nennen, wer Mitglied einer 
Architektenkammer ist. 
Die Berufsbezeichnung ist 
geschützt. Honorare für 
bestimmte Leistungen bei 
Gebäuden sind in der „Hono-
rarordnung für Architekten und 
Ingenieure“ (HOAI) gesetzlich 
geregelt. Die HOAI unterteilt die 
Grundleistungen dafür in neun 
sogenannte Leistungsphasen, 
von der Grundlagenermitt-
lung bis zur Objektbetreuung. 
Übernimmt ein Planer alle 
neun Leistungsphasen, kann 
er dafür das gesamte Honorar 
in Rechnung stellen. Beauftra-
gen ihn die Bauherren nur mit 
bestimmten Aufgaben, steht 
dem Architekten dafür auch 
nur der prozentuale Anteil des 
Honorars zu.

In den Leistungsphasen 1 bis 
3 geht es um die Ideenindung 
und den ersten Entwurf. Rund 
ein Viertel des Gesamthonorars 
entfallen auf diese Arbeits-
schritte. In den Phasen 4 bis 7 
wird es konkreter, sie umfassen 
die Vorbereitung zum Bauen, 
mit Baugenehmigung, Arbeits-
plänen, Ausschreibung und 
Vergabe. Gut 40 Prozent des 
Honorars werden danach fäl-
lig. Besonders komplex ist die 
Leistungsphase 8, die Bauüber-
wachung. Sie bringt ein Drittel 
des Gesamthonorars, macht 
aber auch am meisten Arbeit. 
Nach der Abnahme des Hauses 
bleibt nur noch die Leistungs-
phase 9, die Objektbetreuung. 
Dabei handelt es sich um die 
fünf Jahre Gewährleistungs-
frist, die Bauherren gegenüber 
Handwerkern und Bauirmen 
haben. Für die Objektüberwa-
chung gibt es zwei Prozent vom 
Architektenhonorar.

Ist die Neuregelung gut für 
private Bauherren?

Teils, teils. Zum einen schaft 
das Gesetz nun Klarheit in 
verschiedenen Punkten, die in 
der Vergangenheit oft für Ärger 
gesorgt hatten, zum Beispiel 
in der Frage, wann aus unver-
bindlichen Vorgesprächen ein 
honorarplichtiger Auftrag wird. 
Zum anderen erleichtert das 
Gesetz auch den Architekten 
das Leben, denn sie werden 
in Zukunft als Bauüberwacher 
bei Mängeln nicht sofort zum 
Schadensersatz herangezogen. 
Im Rahmen der gesamtschuld-
nerischen Haftung muss nun 
erst die Bauirma zur Nach-
besserung aufgefordert wer-
den, ehe die Versicherung des 
Architekten zahlt. „Das spart 
den Gesamtschuldnern Geld 
und dürfte für viele Firmen ein 
Anreiz sein, Nachbesserungen 
schnell zu erledigen“, mutmaßt 
Holger Freitag. „Das käme den 
Bauherren zugute.“

Bauherren haben in Zukunft 
auch beim Architektenvertrag 
ein einseitiges Anordnungs-
recht, allerdings kann dessen 
Ausübung nicht nur Kosten, 

sondern auch Verzögerungen 
von bis zu 60 Tagen nach sich 
ziehen. Das Anordnungsrecht 
ist (wie in Teil 5 unserer Serie 
bereits erläutert) für Groß-
projekte gedacht und nicht 
für private Hausbauvorhaben 
geeignet. „Umstritten ist unter 
Juristen auch die Frage, ob 
Architekten vom Verbraucher 
Sicherheiten für noch ausste-
hendes Honorar verlangen 
können“, erläutert der VPB-
Vertrauensanwalt. „Wäre das 
der Fall, bekämen sicher viele 
Bauherren Probleme, wenn 
ihr Planer mitten im Bauab-
lauf plötzlich Sicherheiten für 
Honorarsummen in fünfstelliger 
Höhe verlangen würde.“ Der 
VPB geht davon aus, dass 
diese Frage zum Schluss vom 
BGH geklärt wird. „Wahrschein-
lich wird das Recht auf eine 
Vergütungssicherheit private 
Bauherren aber kaum tangie-
ren, denn Architekten dürfen ja 
Abschlagszahlungen verlangen 
und können so ihr Risiko gering 
halten.“

Gut für Architekten und 
schlecht für Bauherren ist das 
zukünftig geltende Recht auf 
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Teilabnahme. Damit reduzieren 
die Planer ihre Haftung von 
zehn auf fünf Jahre. Allerdings 
greift es nur, wenn der Archi-
tekt sämtliche Leistungen nach 
HOAI übernommen hat, bis 
einschließlich Leistungsphase 
9, der Objektbetreuung bis zur 
Schlussbegehung fünf Jahre 
nach Einzug. Das vereinbaren 
aber jetzt schon die wenigsten 
Bauherren. Auch Architekten 
vereinbaren vertraglich lieber 
nur die Leistungsphasen 1 
bis 8 und verzichten auf die 
letzten zwei Prozent Honorar, 
als erst fünf Jahre nach der 
Schlussbegehung überhaupt 
mit ihrem - dann nochmals 
längeren - Haftungsteil zu 
beginnen. Hat der Planer alle 
Leistungsphasen übernommen, 

kann er in Zukunft mit dem Tei-
leabnahmerecht bereits nach 
der Abnahme der Handwerker-
leistungen fordern, dass auch 
seine bisherigen Leistungen 
abgenommen werden. „Der 
Architekt reduziert seine eige-
ne Haftung damit erheblich 
und kommt gleichzeitig mit den 
ausführenden Firmen aus der 
Gewährleistungsplicht“, erklärt 
Holger Freitag den Nachteil 
für Bauherren. Alle Bauher-
ren sollten deshalb unbedingt 
rechtzeitig vor Ablauf der 
Gewährleistungsfristen von 
einem unabhängigen Sachver-
ständigen eine Baubegehung 
durchführen lassen, um wirk-
lich alle Mängel zu entdecken, 
bevor es zu spät ist.

Wo steht das im Gesetz?
Der Untertitel 2 umfasst die 

§§ 650o – 650s BGB.

So war das bisher ...
Problematisch beim Bauen 

mit dem Architekten ist die 
Anfangsphase. Schon bei den 
ersten Terminen, wenn sich die 
potenziellen Partner noch gar 
nicht kennen, wird sehr kon-
kret über das Projekt gespro-
chen, über Raumprogramm, 
Bauplatz, Bebauungsplan und 
Budget. Dabei muss geklärt 
werden, ob das Bauvorhaben 
überhaupt so realisiert werden 
kann, wie sich das die Bau-
herren vorstellen. Diese Ziel-
indungsphase sahen manche 
Bauherren dann gerne noch als 
Akquisitionsleistung und wollten 
auch für erste Entwürfe nichts 
bezahlen. Den Architekten 
beschert sie schon viel Arbeit. 
Dafür möchten sie bezahlt 
werden – und natürlich auch 
den Auftrag für die Gesamtpla-
nung bekommen. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt sollten die 
Beteiligten miteinander spre-
chen und klären, welche Aufga-
ben der Architekt übernehmen 
soll und welche nicht. Das 
Gespräch wurde aber meist 
nicht geführt. Auch der Architekt 
nahm das Stillschweigen gerne 
als Zustimmung und damit als 
Auftrag für die Fortsetzung sei-
ner Arbeit.

Darauf müssen Bauherren in 
Zukunft achten

Architektenverträge konnten 
bisher - und können auch in 
Zukunft - formlos und mündlich 
geschlossen werden. Sie kom-
men auch durch schlüssiges, 
sprich konkludentes Handeln 

zustande. Damit Bauherren, die 
sich eigentlich nur einen ersten 
Entwurf machen lassen wollen, 
nicht unversehens die Architek-
tenleistung für ein ganzes Haus 
kaufen müssen, hat ihnen der 
Gesetzgeber nun ein Sonder-
kündigungsrecht eingeräumt. 
Das funktioniert so: Nach der 
Zielindungsphase legt der Pla-
ner den Bauherren seine Ideen 
samt einer Kostenschätzung 
für die weitere Umsetzung vor. 
Gleichzeitig muss er die Ver-
braucher in Textform darüber 
aufklären, dass sie binnen 
zwei Wochen nach Vorlage der 
Unterlagen ein Sonderkündi-
gungsrecht haben. Nutzen sie 
dieses Recht, müssen sie nur 
alle bis zur Sonderkündigung 
erbrachten Leistungen des 
Architekten bezahlen. Kündigen 
müssen Bauherren schriftlich. 
Versäumt der Planer, sie über 
das Sonderkündigungsrecht 
zu informieren, besteht es fort 
– und zwar über die gesamte 
Bauzeit hinweg.

„Gerade mit dem Sonderkün-
digungsrecht will der Gesetz-
geber die Parteien so früh wie 
möglich zu Gesprächen über 
den Umfang der Leistungen 
motivieren“, erläutert Holger 
Freitag. „Bauherren sollten das 
nutzen und gezielt beauftragen, 
was sie wirklich brauchen. Das 
muss nicht immer die Vollpla-
nung sein, es kann auch die 
Genehmigungsplanung für ein 
Haus sein, das sie später vom 
Schlüsselfertiganbieter bauen 
lassen. Dann allerdings müs-
sen sich die Bauherren wieder 
jemanden suchen, der für sie 
die laufende, unabhängige 
Baukontrolle übernimmt.“

Das neue Bauvertragsrecht 
bringt neue Grundsätze, neue 
Verfahren, neue Regeln und 
neue Verträge mit sich. Fast 
alles wird anders. Mit diesem 
Buch wird auch ein neuer Kom-
mentar zur Verfügung stehen.

Die Praxis des neuen Rechts 
ab 2018 lässt erhebliche Unsi-
cherheiten bei der Frage der 
Anordnung von Leistungsände-

rungen erwarten, ebenso hin-
sichtlich der Vergütung solcher 
vertraglicher Modiikationen.

Wenn ein Bauunternehmer 
künftig 80% seines ersten 
Nachtragsangebotes als Zah-
lung beanspruchen kann, wird 
die Aufstellung eines solchen 
Angebots anhand der Urkal-
kulation oder nach tatsächlich 
erforderlichen Kosten, wie es 

Buchbesprechungen

BGB-Bauvertragsrecht
Leinemann / Kues, BGB-Bauvertragsrecht
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nun das neue BGB vorsieht, 
viele Streitfragen mit sich brin-
gen. Erst recht werden solche 
Zweifelsfragen Bedeutung 
gewinnen, wenn sie im Rah-
men des dann regelmäßig zur 
Verfügung stehenden einstwei-
ligen Rechtsschutzverfahrens 
von den neu eingerichteten 

Baukammern zu entscheiden 
sind. Bau-Anwälte werden sich 
künftig verstärkt vor Gericht 
sehen. Dafür bedarf es einer 
sicheren Orientierung - dieser 
Kommentar bietet sie.

Im Kommentar werden zu 
jeder Vorschrift des neuen 
BGB-Bauvertragsrechts auch 

die Bezüge zur VOB/B dar-
gestellt. Die im Bauvertrags-
recht wichtige Thematik der 
möglichen Unwirksamkeit von 
Vertragsklauseln als AGB wird 
bei jeder Vorschrift gesondert 
erläutert. Rechtsprechung und 
Literatur zum bisherigen Werk-
vertragsrecht werden umfang-

reich nachgewiesen.
Das Werk richtet sich an Bau-

juristen in der Anwaltschaft, bei 
Bauunternehmen sowie in der 
Justiz.

C.H.BECK, 2018; XXXV, 772 
S., In Leinen 119,00 €; ISBN 
978-3-406-71981-3

Gramlich, Mietrecht
Die Erläuterungen dieser 

Textausgabe geben für Vermie-
ter, Mieter und Berater einen 
knappen und leicht verständ-
lichen Überblick über die im 
Mietrecht typischen Probleme 
und bieten eine praktische Hilfe 
bei der Lösung zahlreicher 
Streitfragen.

Der Schwerpunkt liegt auf 
den Themen Kündigung und 
Mieterhöhung, ferner werden 
praxisrelevante Fragen zur 
korrekten Betriebskostenab-
rechnung und zur Heizkos-
tenverordnung beantwortet. 
Enthalten ist die aktuelle Recht-
sprechung zu Schönheitsrepa-

raturen.
Die 14. Aulage enthält 

die aktuelle Rechtsprechung 
des BGH und der Oberlan-
desgerichte. Dies umfasst 
unter anderem die jüngsten 
Entscheidungen zum Thema 
Mietpreisbremse, Mietspiegel, 
Eigenbedarfskündigung sowie 
zum Ausmaß der Härte bei 
Kündigung durch den Vermie-
ter.

Bernhard Gramlich war nach 
seiner Tätigkeit als der für das 
Mietrecht zuständige Refe-
ratsleiter im baden-württem-
bergischen Justizministerium 

Richter in der Berufungskam-
mer beim Landgericht sowie 
Richter am Oberlandesgericht 
Stuttgart, daran schloss sich 
eine Tätigkeit im Justizministe-
rium Baden-Württemberg als 
Ministerialrat an. Zuletzt war er 
Vorsitzender Richter am Ober-
landesgericht Stuttgart.

Das Werk wendet sich an 
Vermieter, Mieter, Makler, Woh-
nungsverwalter und an Rechts-
anwälte.

C.H.BECK, 14., neu bearbei-
tete Aulage, 2018; XV, 256 S., 
Gebunden 43,00 €; ISBN 978-
3-406-72847-1

Die Verkehrssicherungs- 
plicht des Vermieters
Teil 4 – Beispiele

1. Beleuchtung
Wird eine defekte Keller-

beleuchtung vom Vermieter 
nicht repariert, kann dies einen 
Schmerzensge ldanspruch 
des Mieters nach sich ziehen. 
Das LG Berlin entschied mit 
Urteil vom 19.02.2004 (MM 
2004, 168), dass dem Mie-
ter ein Anspruch auf Zahlung 
eines Schmerzensgeldes in 
Höhe von 2.500 € gegen den 
Vermieter zusteht, wenn er im 
Keller wegen der defekten Kel-
lerbeleuchtung über einen in 
den Gangbereich hineinragen-
den Balken stolpert und sich 
ein Anpralltrauma im Genitalbe-
reich zuzieht. 

In einem weiteren Urteil ent-
schied das LG Berlin (Grundei-
gentum 1990, 867) Folgendes 
zum Zustand des Treppenhau-
ses:

„Zu der Verkehrssicherungs-
plicht des Eigentümers eines 
Wohnhauses für den Zustand 
des Treppenhauses gehört ins-
besondere die ordnungsgemä-
ße Beleuchtung bei Dunkelheit 
und die Sorge für die dau-
ernde Betriebssicherheit der 
Beleuchtung. Die mit der Ver-
kehrssicherung betrauten Hilfs-
personen müssen angewiesen 
werden, bei einem Ausfall der 

Treppenhausbeleuchtung am 
Wochenende kurzfristig die 
Behebung des Mangels über 
den Notdienst einer Elektro-
irma selbst zu veranlassen, 
wenn der Vermieter oder der 
Hausverwalter nicht zu errei-
chen sind.“

Demzufolge ist der Vermieter 
gut beraten, einen Beleuch-
tungsausfall im Flur, Treppen-
haus oder im Bereich sonstiger 
Allgemeinlächen sehr schnell 
zu beheben.

2. Bäume
Mit Urteil vom 10.07.2009 hat 

das OLG Rostock (OLGR Ros-
tock 2009, 778) zur Verkehrs-
sicherungsplicht bei Bäumen 
Folgendes ausgeführt:

„Nach der obergerichtlichen 
Rechtsprechung kann sich der 
Plichtige mit einer sorgfälti-
gen äußeren Besichtigung, 
also einer Gesundheits- und 
Zustandsprüfung begnügen und 
braucht auch eine eingehende 
fachmännische Untersuchung 
nur bei Feststellung verdächti-
ger Umstände zu veranlassen. 
Danach ist eine jährlich zwei-
mal in belaubtem und unbe-
laubtem Zustand durchgeführte 
äußere Sichtprüfung, bezogen 
auf Gesundheit und Standsi-
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cherheit des Baumes, erfor-
derlich aber auch ausreichend, 
wenn dabei keine konkreten 
Defektsymptome des jeweiligen 
Baumes, wie etwa spärliche 
oder trockene Belaubung, dürre 
Äste, äußere Verletzungen, 
Wachstumsauff älligkeiten oder 
Pilzbefall erkennbar sind.“

Das OLG hat außerdem auf 
die grundlegende BGH-Ent-
scheidung aus dem Jahre 1965 
(NJW 1965, 815) verwiesen. 
Diese ist insbesondere des-
halb interessant, weil sie zum 
notwendigen Kenntnisstand 
des Baumkontrolleurs Stellung 
nimmt. forsttechnische Spezi-
alkenntnisse sind danach nicht 
notwendig. Dennoch muss der 
Baumkontrolleur wissen, wor-
auf er besonders zu achten hat. 
Daraus folgt:

• Bäume müssen vom Grund-
stückseigentümer einer halb-
jährlichen Kontrolle unterzogen 
werden. Dies zumindest dann, 
wenn sie in der Nähe von Stra-
ßen oder öf entlichen Wegen 
und Plätzen stehen. 

• Eine äußere Besichtigung 
ist ausreichend. Weitergehende 
fachmännische Untersuchun-
gen müssen nur bei Feststel-
lung verdächtiger Umstände 
veranlasst werden. 

• Die turnusmäßige Kontrolle 
muss nicht durch Sachver-
ständige durchgeführt werden. 
Die Baumkontrolleure müssen 
jedoch darin eingewiesen sein, 
worauf sie zu achten haben. 

3. Dach / Fassade / Garagentor
Löst sich ein Dachziegel, ist 

nach der allgemeinen Lebens-
erfahrung davon auszugehen, 
dass eine unzulängliche Unter-
haltung des Gebäudes als 
Ursache für die Ablösung anzu-
sehen ist (AG Mönchenglad-
bach-Rheydt, ZMR 2001, 981). 
Daher muss auch das Dach 
einer regelmäßigen Inspektion 
unterzogen und auf seinen 
ordnungsgemäßen Zustand hin 
überprüft werden.

Das AG Leverkusen (Scha-
denpraxis 2010, 302) entschied 
hierzu, dass von einem Haus-
besitzer zu erwarten sei, dass 

er jährlich eine Überprüfung der 
Dachabdeckung durch einen 
Dachdecker vornehmen lasse.

Dass die Loslösung von 
Gebäudeteilen erfahrungs-
gemäß auf eine fehlerhafte 
Errichtung oder mangelnde 
Unterhaltung zurückzuführen 
ist, gilt nur dann nicht, wenn ein 
außergewöhnliches Naturereig-
nis vorliegt, dem auch ein feh-
lerfrei errichtetes oder mit der 
erforderlichen Sorgfalt unterhal-
tenes Werk nicht standzuhalten 
vermag (AG Wesel Schaden-
praxis 2010, 302). Den Orkan 
Kyrill sah das Gericht jedoch 
nicht als außergewöhnliches 
Naturereignis an, mit dem nicht 
gerechnet werden musste. 
Daher haftete auch in diesem 
Fall der Gebäudeeigentümer 
für Sturmschäden durch herab- 
fallende Dachziegel. 

Ähnlich entschied das AG 
Bad Hersfeld (SVR 2010, 107). 
Es urteilte, dass ein Gebäu-
deeigentümer grundsätzlich 
schadenersatzpl ichtig ist, 
wenn durch Orkaneinwirkung 
Gebäudeteile abgelöst wer-
den und diese ein geparktes 
Auto beschädigen. Wird an der 
Gebäudefassade ein Werbe-
schild angebracht, muss dies 
so geschehen, dass es auch 
ohne Gefährdung anderer auch 
denjenigen Witterungsverhält-
nissen standhält, mit denen 
in der betref enden Gegend 
gerechnet werden muss. 
Andernfalls macht sich der 
Gebäudeeigentümer schaden-
ersatzpl ichtig, wenn sich das 
Werbeschild bei einem Sturm 
löst und Schäden verursacht 
(AG Dachau, NZM 2009, 456). 

Auch das Garagentor bedarf 
einer regelmäßigen Überprü-
fung. Ansonsten haftet der 
Vermieter, wenn sich das Gar-
agentor aus seiner Befestigung 
löst und auf das Kfz fällt (AG 
Nürtingen, WM 1989, 184).

4. Elektrische Leitungen
Mit Urteil vom 15.10.2008 

(WM 2008, 719) entschied der 
BGH, dass der Vermieter nicht 
verpl ichtet ist, ohne besonde-
ren Anlass eine regelmäßige 
Generalinspektion der Elektro-
leitungen und Elektrogeräte in 
den Wohnungen seiner Mieter 
vorzunehmen. Begründet hat 
dies das Gericht zunächst 

damit, dass eine Maßnahme 
im Rahmen der Verkehrssi-
cherungspl icht nur erforderlich 
sei, wenn sich vorausschauend 
für ein sachkundiges Urteil die 
naheliegende Gefahr ergebe, 
dass Rechtsgüter anderer 
verletzt werden könnten. Eine 
solche naheliegende Gefahr 
ist jedoch bei ordnungsgemäß 
installierten Leitungen und 
Anlagen im privaten Wohnbe-
reich nicht ohne weiteres zu 
bejahen. Irrelevant ist auch, 
dass die DIN VDE 0105 eine 
Überprüfung elektrischer Anla-
gen in vierjährigem Turnus 
vorsieht. Denn bei den DIN-
Normen handelt es sich nicht 
um Rechtsvorschriften, sondern 
um private technische Regelun-
gen mit Empfehlungscharakter. 

Der BGH hat aber auch 
darauf hingewiesen, dass im 
Einzelfall besondere Umstände 
wie z.B. ungewöhnliche oder 
wiederholte Störungen, insbe-
sondere bei älteren Anlagen, 
Anlass bieten können, nicht 
nur einen unmittelbar zutage 
getretenen Defekt zu behe-
ben, sondern eine umfassen-
de Inspektion der gesamten 
Elektroinstallation durchzufüh-
ren. Somit hängt es von den 
tatsächlichen Verhältnissen 
vor Ort ab, ob im Rahmen der 
Verkehrssicherungspl icht auch 
eine turnusmäßige Inspektion 
der Elektroinstallationen durch-
zuführen ist. 

Ähnlich entschied das 
LG Bielefeld mit Urteil vom 
29.10.2009 (ZMR 2010, 687). 
Hier hatte die Mieterin einen 
tödlichen Stromschlag erlitten, 
weil bei der Anbringung eines 
Handtuchhalters im Bad eine 
Befestigungsschraube Kontakt 
zur Leitungsader bekam. Das 
LG verwies jedoch ebenfalls 
darauf, dass der DIN VDE 
0105 für die Frage, welche 
Maßnahmen ein Vermieter 
einer Wohnung im Hinblick auf 
die Erhaltung der gefahrlosen 
Funktionsfähigkeit der Elekt-
roinstallation ergreifen müsse, 
keine Bedeutung zukommt. 
Daher lehnte es eine generelle 
Überprüfungspl icht für elektri-
sche Leitungen und Anlagen in 
Wohnräumen ab. 

RA Stephan Konrad
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Herr X hatte 2014 eine Woh-
nung in Berlin-Charlottenburg 
gemietet. Wie üblich, leistete 
er für Heiz- und Betriebskosten 
monatliche Vorauszahlungen, 
über die am Jahresende abge-
rechnet wurde. Im Mietvertrag 
stand, der Vermieter sei nicht 
verplichtet, dem Mieter eine 
Bescheinigung über haushalts-
nahe Dienstleistungen auszu-
stellen.

Darauf bestand jedoch Mieter 
X, der sich den Steuerabzug für 
die haushaltsnahen Dienstleis-
tungen bei der Steuererklärung 
für 2014 nicht entgehen lassen 
wollte. Seine Klage hatte beim 
Landgericht Berlin Erfolg (18 
S 339/16). Mieter könnten ver-
langen, dass die Kosten in der 
Abrechnung so aufgeschlüsselt 
werden, dass sie gegenüber 
dem Finanzamt haushaltsna-
he Dienstleistungen geltend 
machen könnten, um Steuern 
zu sparen.

Der Vermieter müsse zwar 
keine Steuerbescheinigung 
ausstellen und auch nicht 
einzelne Betriebskosten aus-

drücklich als Aufwendungen 
für "haushaltsnahe Dienstleis-
tungen" kennzeichnen, betonte 
das Landgericht. Schließlich 
seien Vermieter keine Steuer-
berater. Sie müssten aber die 
Betriebskosten so abrechnen, 
dass es für Mieter möglich sei, 
daraus die Beträge zu ermitteln, 
die für derartige Dienstleistun-
gen ausgegeben wurden.

Pauschalrechnungen müss-
ten entsprechend aufgeschlüs-
selt werden. Für Mieter sei es 
unzumutbar, selbst mittels der 
Geschäftsunterlagen bei der 
Hausverwaltung die Einzelrech-
nungen zu sortieren. Das sei 
Sache des Vermieters. Dieser 
Plicht könne er sich nicht durch 
eine Mietvertragsklausel ent-
ziehen. Diese überraschende 
Klausel benachteilige die Mieter 
unangemessen und sei unwirk-
sam.

Urteil des Landgerichts Berlin 
vom 18.10.2017 - 18 S 339/16

onlineurteile.de

"Haushaltsnahe 
Dienstleistungen"
Vermieter müssen Nebenkostenabrechnungen so 
aufschlüsseln, dass Mieter Dienstleistungen von 
der Steuer absetzen können

Können Hauseigentümer 
den ihnen von der Gemeinde 
abverlangten Erschließungs-
beitrag für den Ausbau bzw. 
die Erneuerung einer Straße 
als haushaltsnahe Handwer-
kerleistung steuerlich geltend 
machen? Der Bund der Steu-
erzahler unterstützt derzeit ein 
beim Bundesinanzhof unter 
dem Aktenzeichen Vl R 50/17 
anhängiges Verfahren, dass 
diese Frage klären soll.

Haushaltsnahe Handwerker-
leistung

Die Einkommensteuerschuld 
vermindert sich um 20 Pro-
zent der Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme von Hand-
werkerleistungen im Haushalt 
für Renovierungs-, Erhaltungs- 
und Modernisierungsmaßnah-
men, maximal um 1.200 Euro. 
Begünstigt sind allerdings nur 
die Arbeitskosten und nicht die 
Materialkosten. Zudem darf die 
Bezahlung nicht bar erfolgen.

Erschließungsbeiträge 
steuerlich abzugsfähig?
Straßenausbaubeitrag als haushaltsnahe Hand-

werkerleistung
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Musterverfahren
Bei dem angesproche-

nen Musterverfahren ließ 
elne Gemeinde eine Sand-
straße ausbauen und verI-
angte von den Anwohnern 
Erschließungskosten. In der 
Einkommensteuererklärung 
machten die Hauseigentümer 
die Erschließungskosten als 
haushaltsnahe Handwerker-
leistung geltend. Da hier nur 
die Arbeitskosten, nicht aber 
Materialkosten berücksich-
tigt werden dürfen, schätzten 
sie die Arbeitskosten auf 50 
Prozent und machten diese in 
der Einkommensteuererklä-
rung geltend. Das Finanzamt 
verweigerte die Anerkennung 
der Erschließungsbeiträge 
als steuerlich zu berücksich-
tigende haushaltsnahe Hand-
werkerleistungen. Begründet 
wurde dies damit, dass Maß-
nahmen der öfentlichen Hand 
und daraus resultierende 
Aufwendungen nicht begüns-
tigt sind. Die gegen den abge-
lehnten Einspruch eingelegte 
Klage vor dem Finanzgericht 
Berlin-Brandenburg wurde 
abgewiesen. Zur abschließen-
den Klärung lies das Finanz-
gericht die Revision beim 
Bundesinanzhofunter dem o. g. 
Aktenzeichen zu.

Finanzgerichte urteilen
uneinheitlich

Die bisherigen Entschei-
dungen von Finanzgerichten 
sind unelnheitllch. Das Finanz-
gericht Berlin-Brandenburg 
hat bereits in einer früheren 
Entscheidung die steuerli-
che Berücksichtigung von 
Straßenausbaubeiträgen mit 
der Begründung verweigert, 
dass ein Zusammenhang zum 
Haushalt fehle. Auch ohne 
einen Straßenanschluss sei 
die Führung eines Haushalts 
möglich.

Das Finanzgericht Nürnberg 
hingegen ließ Aufwendun-
gen für den Anschluss eines 
Haushalts an das öfentliche 
Versorgungsnetz durch Was-
seranschlüsse, Abwasser, 
Elektrizität und das öfentliche 
Straßennetz zum Abzug zu, 
weil dies für die Haushaltsfüh-
rung notwendige Leistungen 
der Daseinsvorsorge sind. Der 
Wortlaut des Gesetzes spricht 
nur von Handwerkerleistungen. 
Handwerkerleistungen können 
sowohl einfache handwerkli-
che Verrichtung sein als auch 
Leistungen zum Bau einer 
Straße. Anders als der Neubau 
einer Straße ist die Erneue-
rung bzw. der Ausbau einer 
Straße als Renovierungs-, 

Erhaltungs- und Modernisle-
rungsmaßnahme anzusehen. 
Beim erstmaligen Anschluss 
des Grundstücks an das Stra-
ßennetz liegt hingegen kelne 
begünstigte Maßnahme vor.

Aufteilung Lohn und 
Materialkosten

In der Regel indet sich in 
einem Gebührenbescheid der 
Gemeinde keine Aufteilung in 
Arbeits- und Materialkosten. 
Betrofene Steuerzahler soll-
ten daher von ihrer Gemeinde 
eine Aufteilung in Arbeitslohn 
und Materialkosten verlangen. 
Hilfsweise sollte auf ein Urteil 
des Bundesinanzhofs (Akten-
zeichen VI R 56/12) verwiesen 
werden, indem eine Schätzung 
der Arbeitskosten bei einem 
Gebührenbescheid zugelassen 
wurde. In dem Fall handelte 
es sich um Aufwendungen für 
einen Wasseranschluss.

Praxishinweis
Von den vorhergehend 

geschilderten Sachverhalten 
betrofene Hauseigentümer 
sollten die Aufwendungen für 
die Erschließung einer Straße 
auch dann in ihrer Elnkommen-
steuererklärung als haushalts-
nahe Handwerkerleistungen 
angeben, wenn der Straßen-
ausbau von der Gemeinde 
durchgeführt wurde. Verweigert 
das Finanzamt die Anerken-
nung dieser Aufwendungen als 
haushaltsnahe Handwerkerleis-
tungen, kann dann gegen den 
Steuerbescheid Einspruch ein-
gelegt und das Ruhen des Ver-
fahrens beantragt werden. Zur 
Begründung kann auf das vom 
Bund der Steuerzahler unter-
stützte Musterverfahren beim 
Bundesinanzhof und zusätzlich 
auf einweiteres Verfahren beim 
Bundesinanzhof zur Abwasser-
versorgung (Aktenzeichen VI R 
18/16) verwiesen werden.

Quelle: Bund der Steuerzahler

Die Mitglieder einer Woh-
nungseigentümergemeinschaft 
haben ein Recht darauf zu 
erfahren, welches Handwerks-
unternehmen eine Sanierung 
im Haus durchführt. Dafür reicht 
es nicht aus, dass die bei der 
Eigentümerversammlung anwe-
senden Mitglieder die beauf-
tragte Firma kennen. Vielmehr 
muss sie auch im Beschluss 
oder Protokoll genannt sein. 
Das hat des Amtsgericht Marl 
entschieden (19. März 2018, 34 
C 8/17).

Im strittigen Fall ging es 
um die Sanierung der Hei-
zungsanlage im Gebäude. 
Aufgrund einer Ausschreibung 
hatten vier Fachunternehmen 
jeweils ein Leistungverzeichn-
nis eingereicht. Dann Iud der 
lmmobilienverwalter zu.einer 
Versammlung zwecks Abstim-
mung über die Sanierung ein. 
In der Einladung informierte er 
über die Ergebnisse der Sanie-
rungsplanung und kündigte an, 

einer der lnhaber der ausfüh-
renden Firmen werde an der 
Versammlung anwesend sein. 
Aus dem Einladungsschreiben 
ging nicht hervor, um welche 
Firma es sich dabei handelte. 
In der Versammlung beschlos-
sen die Eigentümer die 
Beauftragung des vertretenen 
lngenieurbüros. Des Weiteren 
beschlossen sie Regelungen 
zur Finanzierung der Sanie-
rungsmaßnahnre durch eine 
Sonderumlage beziehungswei-
se eine Kreditaufnahme.

Gegen die Beschlüsse erhob 
ein Eigentümer Anfechtungs-
klage. Seine Begründung: Aus 
den Beschlussprotokollen sei 
nicht eindeutig erkennbar, wel-
ches Unternehmen den Auftrag 
erhalten hatte. Das Amtsgericht 
Marl gab dem Kläger Recht: 
Dem Beschluss über die Sanie-
rung der Heizungsanlage fehle 
die hinreichende Bestimmtheit, 
er entspreche damit nicht den 
Grundsätzen ordnungsgemä-

Sanierung in der WEG

Beauftragte Firma muss 
für alle Eigentümer 
erkennbar sein
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E-Mobilität powered by elektro-ullmann.de

ßer Verwaltung. Das gelte auch 
für den Beschluss über die 
Finanzierung der Maßnahme, 
da wesentliche Rahmenbedin-
gungen für eine Kreditaufnah-
me nicht enthahen waren.

Kurz notiert: Was ist 
"hinreichende Bestimmtheit"?

Es müssen die Grundfra-
gen der Art und Weise der 
Durchführung - also Umfang, 
Finanzierung, Ablauf und Kos-
tenanschläge - geregelt werden. 

Wenn im Protokoll ausdrücklich 
Bezug auf Umstände außerhalb 
des protokollierten Beschlusses 
genommen wird,  so dürfen 
diese herangezogen werden. 
Diese Umstände müssen jedoch 
im Einzelfall für jedermann ohne 

weiteres erkennbar sein. Diese 
Regelung zielt darauf ab, dass 
Beschlüsse auch für Sonder-
nachfolger eines Wohnungsei-
gentümers bindend sind.

Eva Neumann

Urteil

Vermögenssonderung 
in der WEG

Wohnungseigentümer müs-
sen Wohngeldzahlungen an die 
WEG nur auf ein Konto leisten, 
das unmittelbar auf den Namen 
der WEG eingerichtet ist. Das 
hat das Landgericht Saarbrü-
cken jüngst entschieden (Urteil 
vom 4. Mai 2018,5 S 44117). 
Der WEG-Verwalter ist ver-
plichtet, eingenommene Haus-
gelder von seinem Vermögen 
getrennt zu halten (§ 27 Absatz 
5 Satz 1 WEG)

Wenn der Verwalter Zah-
lung auf ein auf seinen Namen 
laufendes ofenes Treuhand-
konto verlangt, können die 
Eigentümer die Zahlung von 
Wohngeldern so lange mangels 
Fälligkeit verweigern, bis ein 
Konto eingerichtet ist, das den 
gesetzlichen Anforderungen 
entspricht, Das gilt jedenfalls 
dann, wenn dadurch die Liqui-
dität der WEG nicht gefährdet 
wird.

Im strittigen Fall hatte eine 
Wohnungseigentümergemein-
schaft von einem Eigentümer 

eine Nachzahlung aus der 
bestandskräftigen Jahresab-
rechnung 2016 verlangt. Der 
Eigentümer verweigerte diese 
unter anderem mit der Begrün-
dung, der Verwalter habe Zah-
lung auf ein eigenes Konto, das 
als ofenes Treuhandkonto aus-
gewiesen ist, verlangt und nicht 
auf ein Konto der WEG. Das 
Urteil der Richter bestätigte: 
Der Beklagte war von Anfang 
an berechtigt, die Zahlungen zu 
verweigern.

Ziel der Plicht zur Vermö-
genssonderung ist, die einge-
nommenen Gelder dem Zugrif 
Dritter - etwa im Falle der lnsol-
venz des Verwalters - zu entzie-
hen. Darüber hinaus hat dies 
den praktischen Vorteil, dass im 
Falle eines Verwalterwechsels 
nur die Verfügungsbefugnis des 
bisherigen Verwalters widerru-
fen und dem neuen Verwalter 
eingeräumt werden muss.

Eva Neumann

Buchbesprechung

Wohnungseigentums-
recht
Elzer/Fritsch/ Meier, 3. Aulage

Renommierte Richter, Fach-
anwälte für Miet- und Woh-
nungseigentumsrecht sowie 
Immobilienmanager haben 
Mustertexte entwickelt, die den 
tatsächlichen Bedürfnissen 
der Praxis entsprechen. Der 
Anwalt erhält Muster, die in der 
Verwaltungspraxis auch „funk-
tionieren“, und der Verwalter 
bekommt juristisch saubere 
Lösungen durch rechtssiche-
re Formulare. Für die Justiz 
werden Vorschläge für Urteile, 
Verfügungen und Beschlüsse 
zu allen Verfahrenssituationen 

angeboten. Die zahlreichen 
Muster sind eingebettet in 
die Darstellung der materiel-
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Für neue Fenster 

gibt es Geld vom Staat
Wieviel und bei wem? Wir sagen Ihnen mehr!

Hotline 07662 - 94 93 2 - 0
Referenzen inden Sie im Internet unter: www.streif-fensterbau.de

Streif Fensterbau GmbH, Salzmatten 10, 79341 Kenzingen

Herstellung, Lieferung 

und Montage von:

- Fenster

- Haustüren

- Rollladen

- Wintergärten

- Sonnenschutztechnik

len Grundlagen und werden 
ergänzt durch viele Praxishin-
weise und Beispiele. 

Das Themenspektrum spie-
gelt die gesamte Lebenszeit 
einer WEG wider: 
• Das Entstehen der WEG: 

Teilungserklärung, Gemein-
schaftsordnung, Wohnungs-
grundbücher; Checkliste 
Sonder- /Gemeinschaf ts-
eigentum (neu/stark über-
arbeitet); Bauträgerrecht 
(neu/stark überarbeitet); 
Mehrhausanlagen (neu/stark 
überarbeitet)

• Die WEG in der Verwaltung: 
Beginn und Beendigung 
der WEG-Verwaltung, Ver-
waltungsvertrag (neu bzw. 
stark überarbeitet), kauf-
männisches Immobilien-
management, technisches 
Immobilienmanagement, Ver- 
sicherungsschaden, Nut-
zungsverträge, Gemein-
schaftseigentum, neu: 
Darlehensbeschluss, neu: 
Verwaltergebührenkalkulati-
on

• Die WEG im Streit: Mandat 
für/gegen den Wohnungs-
eigentümer/andere Woh-

nungseigentümer/Verband/
Verwalter/Dritte

• Die WEG vor Gericht: Ein-
gangsverfügung, Einholung 
Sachverständigengutach-
ten, Einstweilige Verfügung, 
Beschlüsse zu Zuständig-
keit, Streitwert, Wohngeld, 
Verwalterabberufung, Wie-
dereinsetzung, erst- und 
zweitinstanzliche Entschei-
dungen

• Die WEG in der Zwangs-
vollstreckung: Mandat in der 
Zwangsvollstreckung, Sach- 
und Forderungspfändung, 
Immobiliarvollstreckung

Für die 3. Aulage wurden 
rund 100 neue BGH-Entschei-
dungen verarbeitet sowie meh-
rere 100 Entscheidungen der 
Landgerichte, die per Zustän-
digkeitskonzentration WEG-
Sachen bearbeiten.

Nomos Verlags-
gesellschaft mbH & Co. KG

Falsche“ Fenster eingebaut
Immobilienkäuferin kann vom Bauträger Austausch vertragswidrig verglaster Fenster verlangen

Frau T hatte 2011 für 
330.000 Euro eine Eigen-
tumswohnung in einer – noch 
nicht gebauten – Wohnanlage 
erworben. Die Baubeschrei-
bung für dieses Objekt war 
Bestandteil des notariellen 
Kaufvertrags mit dem Bauträ-
ger, einer Immobiliengesell-
schaft. Laut Baubeschreibung 
sollten „Kunststof-Fenster mit 
3-fach Wärmeschutz-Vergla-
sung“ eingebaut werden. 2012 
beauftragte die Käuferin einen 
Bausachverständigen damit, 

verschiedene Mängel der Woh-
nung zu klären.

Der Gutachter stellte u.a. 
fest, dass die eingebauten 
Dachlächenfenster nicht der 
Baubeschreibung entsprachen: 
Sie waren nicht dreifach ver-
glast, sondern nur zweifach 
– was geringeren Wärme-
schutz bedeutet. Die Immobi-
liengesellschaft weigerte sich, 
den Mangel zu beheben und 
erklärte ihn zur Bagatelle: Frau 
T müsse deswegen höchstens 
acht Euro pro Jahr mehr fürs 

Heizen ausgeben. Die Vergla-
sung auszutauschen, würde 
zwischen 4.500 Euro und 
6.700 Euro kosten – das wäre 
total unverhältnismäßig.

Die Käuferin sah das anders 
und bekam vom Oberlandes-
gericht Karlsruhe Recht (9 U 
52/17). Nach dem Wortlaut der 
Baubeschreibung sei der Bau-
träger verplichtet, alle Fens-
ter als Kunststof-Fenster mit 
Dreifach-Wärmeschutz- Ver-
glasung und einem bestimmten 
U-Wert (= Maßeinheit für Wär-
meschutz) auszuführen. Eine 
Ausnahmeregelung für Dach-
lächenfenster sei dem Bauträ-
gervertrag nicht zu entnehmen.

Da eindeutig eine bestimmte 
Eigenschaft der Fenster ver-
traglich vereinbart sei, könne 
Frau T verlangen, dass der 
Bauträger den Vertrag erfülle. 
Er könne sich auch nicht dar-
auf berufen, dass der Aufwand 
dafür „unverhältnismäßig“ sei. 
Da komme es nicht allein auf 
das rechnerische Verhältnis 
zwischen dem Vorteil für die 

Käuferin und den Kosten der 
Mängelbeseitigung an.

Abzuwägen sei auch, ob das 
Unternehmen ein Verschulden 
trefe und die Käuferin ein 
nachvollziehbares Interesse 
an der Vertragserfüllung habe. 
Beides trefe hier zu. Der von 
der Immobiliengesellschaft 
beauftragte Fensterbauer sei 
schuldhaft von der eindeutigen 
Baubeschreibung abgewichen, 
die er natürlich gekannt habe. 
Als Bauproi wisse er auch 
über die Bedeutung von Wär-
meschutz-Gesichtspunkten auf 
dem Wohnungs- und Immobili-
enmarkt Bescheid.

Für Immobilienkäufer sei der 
Wärmeschutz wichtig. Dabei 
gehe es nicht nur um die Heiz-
kosten, sondern auch um den 
Wert der Immobilie. Im Falle 
eines Verkaufs der Wohnung 
müsse Frau T damit rechnen, 
dass diese Frage eine Rolle 
spiele: Heutzutage gehöre 
Wärmeschutz zu den Merk-
malen einer Immobilie, die auf 
dem Markt ihren Wert (mit-)
bestimmten. Daher habe Frau 
T ein berechtigtes Interesse 
daran, dass der Baustandard 
eingehalten werde.

Beschluss des Oberlandes-
gerichts Karlsruhe

vom 01.02.2018 – 9 U 52/17

www.onlineurteile.de
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Schimmelpilzbefall im Haus vorbeugen und beseitigen

Tipps zur Verringerung des Schimmelrisikos
Bauliche Maßnahmen und eigenes Verhalten können helfen. 
Energieberater unterstützen bei der energetischen Sanierung

Schimmel in Gebäuden ist 
ein Indiz für schlechtes Raum-
klima und kann die Gesund-
heit der Bewohner ernsthaft 
beeinträchtigen. Richtiges 
Verhalten und energetische 
Sanierungsmaßnahmen ver-
ringern diese Gefahr erheblich. 
Das vom Umweltministerium 
Baden-Württemberg geförderte 
Informationsprogramm Zukunft 
Altbau hat dazu ein neues 
Merkblatt veröf entlicht. Es zeigt 
auf, wie Gebäudeeigentümer 
und -nutzer Schimmelpilzbe-
fall verhindern und beseitigen 
können. Wichtig ist vor allem 
das regelmäßige Stoß- und 
Querlüften der Räume, um die 
Feuchtigkeit aus der Wohnung 
zu befördern. Darüber hinaus 
bieten gezielte Dämmmaß-
nahmen Schutz vor den meist 
grauen und schwarzen Fle-
cken. Ist Schimmelpilzbefall in 
kleinerem Umfang bereits vor-
handen, können die Bewohner 
selbst aktiv werden. Hat der 
Fleck eine Fläche von mehr 
als 0,5 Quadratmeter, müssen 
Proi s das Problem beseitigen. 
Anschließend sollte die Ursa-
che behoben werden.

Neutrale Informationen zur 
Sanierung von Wohngebäuden 
gibt es auch über das für Anru-
fer kostenfreie Beratungstele-
fon von Zukunft Altbau 08000 

12 33 33 oder unter www.
zukunftaltbau.de. 

Häufi gste Ursache ist 
ungenügende oder fehlende 
Dämmung

Die Ursachen für Schimmel 
sind vielfältig. Neben direkt ins 
Gebäude eingebrachter Feuch-
tigkeit durch undichte Dächer, 
defekte Wasserleitungen und 
Regenrohre gibt es verschie-
dene Schwachstellen an der 
Gebäudehülle, die ein Risiko 
für Schimmelbildung darstel-
len. Die häui gste Ursache für 
die gefürchteten Flecken sind 
schlecht oder ungedämmte 
Gebäude, bei denen beispiels-
weise Gebäudeecken innen 
besonders abkühlen. Wenn 
dann noch im Winter erhöhte 
Luftfeuchtigkeit nicht konse-
quent nach außen weggelüftet 
wird, wächst der Schimmelpilz 
auf allen Baumaterialien, die 
ihm eine entsprechende Näh-
stof basis bieten. 

"Typische Beispiele sind 
Schimmelecken in nicht aus-
reichend belüfteten und kühl 
gehaltenen Schlafzimmern", 
erklärt Frank Hettler von 
Zukunft Altbau. Wenn Schä-
den immer wiederkehren, sind 
energetische Sanierungsmaß-
nahmen angebracht. Hierfür 
sollte ein Sachverständiger, der 

Erfahrung in der Beurteilung 
von Schimmelpilzbefall besitzt, 
zu Rate gezogen werden. 

Thermo-Hygrometer zur 
Kontrolle der Luftfeuchtigkeit

Gebäudeeigentümer kön-

nen aber auch durch eigenes 
Verhalten das Schimmelrisiko 
senken. Mit frischer Luft und 
gleichmäßig verteilter Wärme 
wird überschüssige Feuchtig-
keit aus den Räumen wegge-
lüftet. Ein Thermo-Hygrometer 

Mühelos Bodenreinigen
Kärcher FC5 ermöglicht Wischen und Saugen in einem Schritt

Der FC 5 arbeitet mit zwei 
wechselbaren Mikrofaserwal-
zen, die aus einem 400 
ml fassenden Tank stän-
dig mit einer Reinigungs-
mittellösung befeuchtet 
werden. Die rotierenden 
Walzen lösen angetrock-
neten Schmutz und neh-
men ihn zusammen mit 
Staub, Partikeln oder 
kleinen Mengen Flüssig-
keit vom Boden auf. Der 
Schmutz wird anschlie-
ßend von der Oberseite 
der Walze abgesaugt. So 
i ndet eine kontinuierliche 

Reinigung der Mikrofasern statt 
und es kann neuer Schmutz 

aufgenommen werden. Damit 
erzielt das Gerät eine bessere 

Reinigungsleistung bei 
weniger Wasserver-
brauch als herkömm-
liche Geräte wie der 
Wischmopp. Denn die 
Walzen bleiben sauber 
und zum Reinigen wird 
nur frisches Wasser 
verwendet.

Bis zu 60 m² Fläche 
können mit einer Tank-
füllung gereinigt wer-
den und der Boden ist 
nach weniger als zwei 
Minuten getrocknet und 

wieder begehbar. Das Gerät ist 
schnell verstaut. Der Schmutz-
wassertank wird entnommen 
und geleert und der FC 5 auf 
die mitgelieferte Reinigungs- 
und Parkschale gestellt, mit 
frischem Wasser gespült und 
die Walzen können in der Park-
halterung trocknen. So ist er für 
die nächste große oder kleine 
Reinigung in den eigenen vier 
Wänden wieder einsatzbereit.

Foto: Kärcher
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hilft, um die Luftfeuchte im Blick 
zu behalten. "Empfohlen sind 
20 Grad Celsius und weniger 
als 50 Prozent relative Luft-
feuchtigkeit während der Heiz-
periode", erläutert Hettler.

Wenn die Luftfeuchtigkeit 
steigt - etwa durch kochen 
und duschen - ist ein Stoß- 
und Querlüften der Räume 
eine gute Möglichkeit, um die 
Feuchtigkeit zu reduzieren, 
ohne Wände und Böden auszu-
kühlen. Auch Wäschetrocknen 
in der Wohnung ist problema-
tisch: So wird viel Feuchtigkeit 
in die Wohnung gebracht. 
Grundsätzlich gilt: Je schlechter 

die Innenseite der Außenwände 
belüftet sind, desto anfälliger 
sind sie für Schimmel. Kühle 
Wände sollten daher nicht mit 
Möbeln verstellt werden.
Sanierungsplan bei größerem 
Schimmelpilzbefall

Ist eine betrofene Fläche 
kleiner als etwa 70 mal 70 Zen-
timeter, können Eigentümer den 
Schimmel mit einer entspre-
chenden Ausrüstung und dem 
richtigen Mittel selbst beseiti-
gen. Manche Menschen sollten 
das jedoch nicht tun: "Allergi-
ker, Asthmatiker oder Perso-
nen mit einem geschwächten 
Immunsystem sollten eine 

Schimmelbehandlung auf kei-
nen Fall selber durchführen", so 
Hettler. Größerer Schimmelpilz-
befall ist dagegen ein klarer Fall 
für den Fachmann. Qualiizierte 
Dienstleister sollten Eigentümer 
ganzheitlich beraten und einen 
neutralen, mindestens zweitä-
gigen Ausbildungslehrgang bei 
einem Fachverband nachwei-
sen können. 

Zu einem fundierten Sanie-
rungsplan gehören vier Stufen: 
Erstens eine ausführliche Prü-
fung des Schimmelverdachts. 
Zweitens Schutzmaßnahmen, 
wie das Abdecken befallener 
Stellen oder gar die Sperrung 

betrofener Räume. Drittens 
eine fachgerechte Sanierung, 
bei der Experten die befallenen 
Materialien entfernen und den 
Sanierungsbereich gründlich 
reinigen. Und viertens schließ-
lich die Ursachenbehebung, 
zum Beispiel durch eine Außen-
wandwärmedämmung oder der 
Installation einer Lüftungsanla-
ge.

Der kühle, stilvolle Look von 
Naturstein oder Beton aber 
gleichzeitig ein angenehm 
weiches und warmes Fußge-
fühl? Die edle Maserung eines 
Holzparkettbodens ohne bei 
einem verschütteten Rotwein-
glas direkt einen Farbleck zu 
fürchten? Elastische Boden-
beläge und speziell Design-
böden sind weiter Trend in 
deutschen Wohnräumen sowie 
in Bad und Küche. Preiswert 
und plegeleicht lässt sich mit 
ihren authentischen Oberlä-

chenimitationen jedes Materi-
al – von Parkett über Fliesen 
hin zu Metall – nachahmen. 
Zusätzlich bieten Designböden 
zur Gestaltung mit Dekoren, 
Farben und Designs kreativen 
Spielraum in Hülle und Fülle. 
Wird der Belag dabei fest auf 
den Untergrund geklebt, haben 
Bewohner viele Jahre Freude 
daran.

Das lose Verlegen von 
Bodenbelägen mag ebenso 
wie ein Klick-System günstiger 
und lexibler erscheinen, ohne 

Jeder Geschmack abgedeckt
Designböden weiterhin im Trend 

Risiko sind solche Varianten 
jedoch nicht. Hohe Tempe-
raturschwankungen in den 
Räumen können zu Dimensi-
onsänderungen führen, auch 
Risse, Fugenbildung, Brüche 
im Belag oder ein Schrumpf-
efekt sind möglich. Wird der 
Belag dagegen volllächig 
fest geklebt, minimieren sich 
diese Risiken nahezu vollstän-
dig. Das Material behält auf-
grund des festen Halts seine 
Dimensionen, was unschöne 
Kantenaufspitzungen oder 
Fugen zwischen den Elemen-
ten zu vermeiden hilft. Auch 
die Belastbarkeit des Bodens 
erhöht sich – ebenso wie der 
Schallschutz. Der Grund ist 
ganz einfach: Kleben verhin-
dert Hohlräume und verbindet 
den Bodenbelag mit dem 
massiven Untergrund. So 
kann der Belag beim Begehen 
nicht mehr in Schwingungen 
geraten und unangenehmen 
Raumschall erzeugen. Außer-
dem wird im Falle einer Fuß-
bodenheizung die Wärme 
besser weitergeleitet, weil sie 
direkter und ohne isolierende 
Luftschicht in den jeweiligen 
Raum gelangt.

Jeder vierte Bodenbelag, 
der im Jahr 2015 verkauft 
wurde, entsprach einem 
elastischen Belag. Fast 80 
Millionen Quadratmeter des 
Materials verkaufte die Bran-
che in Deutschland gemäß 
einer Studie des SN-Verlags. 
Gerade in Küchen und 

Bädern sind Designböden 
extrem gefragt. Die Vorteile 
des stylischen Materials von 
PVC-Fliesen und Vinyl hin zu 
Linoleum und Kork liegen auf 
der Hand. Elastische Boden-
beläge besitzen eine sehr 
geringe Dicke von nur wenigen 
Millimetern, was sie ideal für 
Renovierungen macht. Sie 
sind robust, strapazierfähig, 
bieten ein angenehm weiches 
Gehen, eine natürliche Fuß-
wärme und sind nicht zuletzt 
geräuschdämmend. Überaus 
plegeleicht warten sie zudem 
mit etlichen Design-Möglich-
keiten auf, die den Bewohnern 
daheim außergewöhnliche 
Gestaltungsfreiheiten lassen.

Neben der Wahl des 
gewünschten Vinylbodens ist 
auch die richtige Vorgehens-
weise beim Einbau solcher 
Beläge entscheidend. Unab-
hängig ob der Belag lose ver-
legt oder volllächig geklebt 
wird. So schön ein Dekor 
sein mag: Zeichnen sich die 
Unebenheiten des Untergrun-
des in der Belagsoberläche 
ab, ist die Illusion von Holz, 
Metall oder Naturstein sofort 
dahin. Genauso wie der sonst 
perfekte optische Eindruck, der 
sich schnell in Enttäuschung 
wandelt. Obendrein können 
sich solche „Unpässlichkei-
ten“ zu wahren Stolperfallen 
entwickeln und Fehlstellen 
im Untergrund Hohlklänge im 
Fußboden erzeugen. Wird die 
Untergrundvorbereitung nicht 
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sorgfältig ausgeführt, drohen 
bei Belastung nicht unerhebli-
che Beeinträchtigungen.

Die fachgerechte Vorberei-
tung und optimale Glättung 
des Untergrundes übernimmt 
am besten der versierte Fach-
handwerker. Dank seines 
Know-hows weiß er genau, 
wie der jeweilige Fußboden-
untergrund zu behandeln und 
worauf zu achten ist. Dabei 
spielt natürlich auch die Wohn-
gesundheit eine wesentliche 
Rolle, weshalb der Proi  nur 
zertii zierte, lösemittelfreie 
Verlegwerkstof e benutzt, die 

zuverlässige Umwelt-Siegel 
wie den EMICODE oder den 
Blauen Engel tragen und daher 
sehr emissionsarm sind. Rich-
tig installiert sind Designböden 
wohngesund, decken jeden 
Geschmack ab und überzeu-
gen zugleich mit maximaler 
Funktionalität und Strapazier-
fähigkeit.

Informationen zum Kleben 
von Bodenbelägen hat die 
IBK – Initiative Bodenbeläge 
kleben online unter www.ibk-
fussboden.de gesammelt

Foto: IBK - Initiative Boden-
beläge kleben / FEB - DLW

Im Bad gegen Nässe abdichten

Dem Wasser Paroli bieten
Der Teufel, heißt es, steckt 

im Detail. Fürs Badezimmer 
gilt das ganz besonders, denn 
an diesem Ort ist viel Wasser 
im Spiel. Wird hier nicht richtig 
abgedichtet, können kapitale 
Schäden entstehen. Kleinste 
Löcher oder Risse in den Fugen 
genügen, sei es zwischen den 
Fliesen oder an Übergängen. 
Damit keine Durchfeuchtungen 
oder Schimmelbildung entste-
hen, sollten nur Proi s das Bad 
abdichten.

Im Bad und Nassbereich 
geht es naturgemäß besonders 
feucht zu. Und wo viel Wasser 
im Spiel ist, muss man Vorsor-
ge tragen, dass nichts davon in 
die Wände oder in den Boden 
eindringt. Werden diese Flä-
chen gut abgedichtet, sind sie 
über viele Jahre gegen Nässe 
geschützt. Besonders kritisch 
sind die Übergänge der Dusche 

oder Badewan-
ne in Richtung 
Wand und 
Boden. Das sind 
genau die Stel-
len, wo sich das 
meiste Wasser 
sammelt. Des-
halb muss der 
Handwerker hier 
besonders sorg-
fältig abdichten, 
damit es nicht 
zu kostspieligen 
Schäden kommt.

Vor allem 
die Bereiche unter und hinter 
Badewanne oder Dusche sind 
vor einwirkendem Wasser 
zu schützen. So steht es in 
der neuen Abdichtungsnorm 
DIN 18534 für Innenräume, 
die seit Juli 2017 gültig ist. 
Um Schäden zu vermeiden, 
sollte so abgedichtet werden, 

dass das Bad 20 bis 25 Jahre 
lang problemlos nutzbar ist. Sili-
konfugen, die speziell an Ecken 
und Übergängen das Eindringen 
von Wasser verhindern sollen, 
reichen hier nicht aus. Nötig sind 
zum Beispiel Wannenranddicht-
bänder oder auch eine volll ächi-
ge Abdichtung hinter und unter 

der Wanne.
Allgemein sollten im 

Duschbereich insgesamt 
bis 20 cm oberhalb der 
Dusche abgedichtet wer-
den, bei der Badewanne 
bis zu 20 cm oberhalb 
des zu erwartenden 
Spritzwasserbereiches. 
Tatsächlich erfordern 
diese Arbeiten sehr viel 
Know-how. Um später 
keine Schäden zu ris-
kieren, sollte dies am 
besten ein Fachmann 
übernehmen. Er berück-

sichtigt alle Punkte, von der 
professionellen Vorbereitung 
des Untergrundes über das Auf-
tragen einer Grundierung hin zur 
Abdichtung. Der Experte weiß, 
wo er wie vorzugehen hat, um 
mögliche Wasserschäden zu 
verhindern.

Geht es um die Grundierung 
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Besuchen Sie unsere 
neuen Ausstellungen

sowie die Abdichtung, sollte 
man darauf achten, dass der 
Handwerker Produkte mit dem 
EMICODE-Siegel einsetzt. 
Dieses Öko-Siegel prüft und 

zertiiziert seit über 20 Jahren 
besonders emissionsarme 
Baustofe. Dadurch bleibt das 
Zuhause wohngesund; die 
Umwelt wird so wenig wie 

möglich belastet. Strengste 
Aulagen des EMICODE stellen 
einen hohen Qualitätsstandard 
sicher. Somit schützen Baustof-
fe, die das EC1-Siegel tragen, 

zuverlässig vor Wasser sowie 
Feuchtigkeit und sind besonders 
unbedenklich.

Weitere Informationen unter 
www.emicode.com

Wussten Sie eigentlich, dass 
Sie als Haus- oder Grundstücks-
eigentümer dazu verplichtet 
sind, private häusliche Abwas-
serleitungen und die dazuge-
hörigen Einstiegsschächte auf 
Schäden und undichte Stellen 
überprüfen zu lassen? Dies 
bedeutet beispielsweise, dass 
Sie für die Abwasserrohre zwi-
schen Haus und öfentlichem 
Weg verantwortlich sind.

Leitungen – egal ob Abwas-
ser- oder Frischwasserleitun-
gen – geraten leider häuig in 
Vergessenheit. Schließlich sieht 
man sie meistens nicht, da sie 
in der Regel unterirdisch verlegt 
werden. Spätestens wenn es 
eine Leckage gibt, rufen sich die 
Rohre in Erinnerung. Doch dann 

ist es häuig zu spät. Dann heißt 
es, das Leck muss erst einmal 
gefunden werden. Dies ist meist 
mühsam und teuer. Und dann 
muss man den Schaden auch 
noch der Versicherung melden. 

Besser ist es, wenn das 
Rohrsystem rechtzeitig auf 
die Dichtigkeit überprüft wird. 
Und die wenigsten Haus- und 
Grundstückseigentümer sind 
sich bewusst, dass sie zu dieser 
Überprüfung der Abwasserrohre 
sogar verplichtet sind. Über 
verbindliche Regelungen – wie 
Prüfristen – können Sie sich 
bei Ihrer Stadt oder Gemeinde 
informieren. Entsteht an den 
Rohren nämlich ein Leck, kann 
Schmutzwasser ins Erdreich 
und somit ins Grundwasser 

sickern. Und für die Beseitigung 
der Verunreinigung müssen Sie 
aufkommen, schließlich haften 
grundsätzlich Sie als Grund-
stückseigentümer. Das kann 
teuer werden. Denken Sie aber 
auch an Nässeschäden an Ihrer 
Immobilie, die zu Wertverlusten 
führen können. Um Schäden 
zu vermeiden, sollten die häus-
lichen Abwasserleitungen auf 
ihre Funktionsfähigkeit geprüft 
werden. Dies gilt insbesondere 
bei älteren Immobilien oder bei 
Immobilien, die verkauft werden 
sollen.

Sind Sie richtig versichert?
Außerdem sollten Sie 

den Leistungsumfang Ihrer 
Wohngebäudeversicherung 
überprüfen. Nicht in allen Tari-
fen sind Abwasserleitungen 
mitversichert. Kommt es zu 
einem Schaden, müssten Sie 
die Kosten alleine tragen. Bei 

der GEV können Sie bspw. zu 
dem Basis-Schutz der Wohnge-
bäudeversicherung das Modul 
„Wasser Plus“ mitabschließen 
und erhalten unter anderem 
eine Absicherung gegen Schä-
den an Ableitungsrohren, die 
sich außerhalb des Gebäudes 
beinden.

Übrigens: Wenn Sie die Rohre 
von einem Fachunternehmen 
auf die Dichtigkeit prüfen lassen 
wollen, empiehlt es sich, Nach-
barn zu fragen, ob diese auch 
eine Überprüfung durchführen 
lassen wollen. Dies spart unter 
Umständen Kosten.

Sie haben Fragen zum richti-
gen Versicherungsschutz? Ihre 
Ansprechpartner bei der GEV 
stehen Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite. Telefon: 040 3766 3367.

www.gev-versicherung.de
Quelle: GEV – Grundeigen-

tümer-Versicherung

Abwasserrohre – wenn Sie in der Plicht stehen

Die 2016 in Kraft getretene 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie 
wird durch eine neue, im Mai 
2018 in Kraft getretene Ver-
ordnung konkretisiert: Diese 
enthält mehrere für Verbraucher 
günstige Regelungen bezüglich 
der Prüfung der langfristigen 
Kapitaldienstfähigkeit des Kre-
ditnehmers.
Kreditrückführung und 
statistische Lebenserwartung

Vor allem für ältere Kreditin-
teressenten ist die Verord-
nung interessant: Sie besagt, 
dass ein Baukredit nicht mehr 
zwingend während der statis-
tischen Lebenserwartung des 
Kreditnehmers zurückgezahlt 
sein muss. Es genügt, dass die 
„langfristige Bedienbarkeit“ des 
Darlehens gewährleistet ist.
Individueller Prüfmaßstab

Bei den konkreten Prüfkriteri-
en eröfnet die Verordnung nun 

der Bank explizit die Möglichkeit, 
von eigenen standardisierten 
Vorgaben im Einzelfall auch 
zugunsten des Kunden abzu-
weichen, wenn die Bank dies 
gut begründet und dokumen-
tiert. Beispiel hierfür kann ein 
negatives Schufa-Merkmal (zum 
Beispiel Kreditkündigung durch 
eine andere Bank) sein, dessen 
Ursache (zum Beispiel die Insol-
venz des früheren Arbeitgebers 
mit anschließender vorüberge-
hender Arbeitslosigkeit, die zur 
Kreditkündigung führte) sich 
erledigt hat. Nach den Vorga-
ben vieler Banken müsste das 
negative Schufa-Merkmal eine 
Finanzierung generell ausschlie-
ßen. Liegen jedoch die aktuellen 
und prognostizierten Verhältnis-
se des Kreditinteressenten so, 
dass eine Kreditvergabe nun 
unproblematisch erscheint, kann 
die Bank in gut begründeten 

Neue Verordnung

Hürden für private 
Baukredite gesenkt
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Neue Regelungen zum Datenschutz
Auch private Vermieter müssen sich mit dem Thema Datenschutz befassen

Am 25.05.2018 sind die EU-
Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und das novellierte 
Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) in Kraft getreten. Die 
neuen Bestimmungen gelten 
auch für alle privaten Vermieter 
bzw. für bestehende Mietver-
hältnisse. Bei Verstößen droht 
eine Überprüfung durch die 
Landesdatenschutzbehörde und 
ggf. die Verhängung eines Buß-
geldes.

Verschiedene neue Plichten 
kommen auf private Vermieter 
zu. Alle geschäftlichen Vorgän-
ge des Vermieters fallen unter 
die neue Verordnung – egal, 
wie viele oder wie wenige Woh-
nungen er vermietet. Einzig 
positiv: die Benennung eines 
Datenschutzbeauftragten ist für 
den privaten Vermieter meist 
entbehrlich. Eine Plicht zur 
Benennung besteht erst ab 10 
Personen, die ständig mit der 
automatisierten Datenverarbei-
tung beschäftigt sind. 

Die DSGVO geht vom Grund-
satz der Datensparsamkeit aus: 
Vermieter dürfen nicht mehr 
beliebig viele Daten über ihre 
Mieter und deren Angehörige 
sammeln. Vielmehr dürfen nur 
noch solche Daten abfragt wer-
den, die aktuell zu einem kon-
kreten Zweck benötigt werden.

1. Was sind personen-
bezogene Daten?

Personenbezogene Daten 
sind alle Informationen, die sich 
auf eine identiizierte oder iden-
tiizierbare natürliche Person 
beziehen. Dazu gehören unter 
anderem Namen und Adressda-

ten, Geburtsdaten, Bankdaten, 
Verbrauchsdaten. 

Werden derartige Daten auto-
matisiert oder aber auch nicht 
automatisiert verarbeitet und in 
einem Dateiensystem gespei-
chert, müssen die Regelungen 
des Datenschutzrechts beachtet 
werden. 

Es spielt also keine Rolle, ob 
die Daten auf Papier in einem 
Aktenordner abgelegt oder digi-
tal auf dem Computer gespei-
chert werden. Alleine durch 
dieses Vorgehen ist der Wir-
kungsbereich der DSGVO eröf-
net. Ein Dateiensystem kann 
nämlich auch ein Ordner sein, in 
den die Unterlagen strukturiert 
abgeheftet werden.

2. Was dürfen Vermieter 
nicht abfragen?

Einige Daten dürfen grund-
sätzlich nicht erhoben werden: 
Informationen zu Sexualleben 
und sexueller Orientierung, reli-
giöser Weltanschauung oder 
politischer Einstellung, rassi-
scher oder ethnischer Herkunft. 
Wenn der Mieter oder ein Mitbe-
wohner dem Vermieter solche 
Informationen von sich aus 
überlässt, muss der Vermieter 
sie löschen. Falls sie in Papier-
form vorgelegt wurden, müssen 
sie vernichtet werden.

Ist der aktuelle Zweck erfüllt, 
müssen die Daten wieder 
gelöscht werden. Einen Grund 
für eine längere Aufbewahrung 
der Daten liefert höchstens eine 
Aufbewahrungsfrist, die ein Ver-
mieter für bestimmte Vorgänge 
erfüllen muss. 

3. Grundsatz: 
Keine Datenverarbeitung
ohne Rechtsgrundlage!

Die Datenerhebung, Ablage 
und Weitergabe ist nur zulässig, 
wenn eine Rechtsgrundlage die 
Verarbeitung erlaubt. Insbeson-
dere folgende Rechtsgrundla-
gen (Art. 6 DSGVO) können für 
die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten herangezogenen 
werden: 

• Vertragserfüllung 
(Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO): 

Wenn die Verarbeitung für die 
Erfüllung eines Vertrages oder 
zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich ist 
und die Person, dessen Daten 
verarbeitet werden, Vertrags-
partner ist oder werden soll 
• Berechtigte Interessen 
(Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO):

Wenn die Verarbeitung zur 
Wahrung berechtigter Inter-
essen des verantwortlichen 
Vermieters oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern nicht 
schutzwürdige Interessen der 
Person, dessen Daten verarbei-
tet werden, überwiegen 
• Rechtsplicht (Art. 6 Abs. 1 
lit. c DSGVO): 

Wenn die Verarbeitung zur 
Erfüllung einer rechtlichen Ver-
plichtung des verantwortlichen 
Vermieters erforderlich ist 
• Einwilligung 
(Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO): 

Wenn die Person, dessen 
Daten verarbeitet werden soll, 
der Datenverarbeitung zuge-
stimmt hat.

Achtung: die Einwilligung 
sollte als Rechtsgrundlage nur 

zurückhaltend herangezogen 
werden. Denn sie muss frei-
willig, also ohne Druck, erteilt 
worden sein. Bei einem ange-
spannten Wohnungsmarkt kann 
die Freiwilligkeit fraglich sein. 
Zudem kann die Einwilligung 
jederzeit widerrufen werden.

4. Neuvermietung: Was müs-
sen Vermieter jetzt beachten?

Bei einer Wohnungsbe-
sichtigung sind zwei Fälle zu 
unterscheiden: Sollen nur aus-
gewählte Interessenten einge-
laden werden – etwa, weil die 
Wohnung noch vermietet ist? 
Oder können die Interessenten 
einfach ohne vorherige Auswahl 
vorbeikommen? In letzterem 
Fall kann der Vermieter nur die 
Namen und Telefonnummern 
der Interessenten in Erfahrung 
bringen. Muss er dagegen eine 
Vorauswahl trefen – zum Bei-
spiel um individuelle Termine mit 
dem aktuellen Mieter zu ermög-
lichen – kann er sich auf ein 
berechtigtes Interesse berufen 
und eine Mieterselbstauskunft 
verlangen.

Bei der Selbstauskunft muss 
aber der Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit beachtet werden. 
So ist es beispielsweise vor der 
Wohnungsbesichtigung nicht 
verhältnismäßig, die Daten zum 
Bankkonto des Interessenten 
abzufragen. Diese Informa-
tionen können immer noch 
erhoben werden, wenn ein Miet-
vertrag zustande gekommen ist.

Spätestens nach der Besich-
tigung muss der Vermieter aus-
wählen, welcher Interessent die 
Wohnung bekommen soll. Dazu 

Fällen von ihrer eigenen Vorga-
be abweichen.

Anschlussinanzierung und 
Umschuldung

Für Anschlussinanzierungen 
bei einem neuen Kreditge-
ber stellt die Verordnung klar, 
dass die neue Bank auch das 
Zahlungsverhalten beim alten 
Kreditgeber in die erforderliche 
Kreditwürdigkeitsprüfung mit 
einbeziehen darf. Für Umschul-
dungen wurde die Aufassung 
bestätigt, dass erst dann eine 

erneute Kreditwürdigkeits-
prüfung durchgeführt werden 
muss, wenn sich aufgrund der 
Umschuldung der Nettodarle-
hensbetrag um mehr als zehn 
Prozent erhöht.

Gehaltsentwicklung und 
befristete Arbeitsverhältnisse

Die Bank kann bei ihrer Kre-
ditwürdigkeitsprüfung den nach 
der Lebenserfahrung typischen 
Verlauf der Dinge unterstellen 
und muss einen atypischen 
Verlauf nicht berücksichtigen, 

wenn dafür keine konkreten 
Anhaltspunkte vorliegen. Dies 
kann zum einen bei befristeten 
Arbeitsverhältnissen, bei denen 
eine Weiterbeschäftigung typi-
scherweise zu erwarten ist, der 
Fall sein. Zum anderen können 
auch üblicherweise zu erwar-
tende Gehaltszuwächse durch 
Lohnerhöhungen einbezogen 
werden. Und schließlich stellt 
die Verordnung klar, dass auch 
nachhaltige und wahrschein-
liche Einnahmen aus der Ver-

mietung von Immobilien bei der 
Kreditwürdigkeitsprüfung auf 
der Einnahmenseite zu berück-
sichtigen sind, also zum Beispiel 
auch die Mieteinnahmen aus 
einer Einliegerwohnung.

TIPP
Die Kenntnis dieser neuen 

Vorgaben ist sicher ein nützli-
ches „Gepäck“ für das nächste 
Finanzierungsgespräch.

Sibylle Barent
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Haus & Grund Immobilien GmbH 
Eine Gesellschaft des Verbandes der Haus-, 
Wohnungs- und Grundeigentümer Freiburg,  
Erbprinzenstraße 7, 79098 Freiburg,  
Telefon (0761) 38 95 60 - 0, Fax (0761) 38 95 60 - 55

Haus & Grund Immobilien bietet an

Wir betreuen Miethäuser, gewerbliche 
Einheiten  und Eigentumswohnungs-
anlagen. Wir haben die  Spezialisten,  
die Sie brauchen.

Wir erledigen für Sie An- und Verkauf 
von Immobilien aller Art. Wir vermitteln 
Ihnen seriöse und solvente Käufer.

Wir suchen für Sie den passenden 
Mieter. Wir kümmern uns um Ihre 
Wohnung, Ihr Büro oder Ihren Laden, 
damit Ihr Mietobjekt zu marktgerechten 
Konditionen vermietet werden kann.

Verwaltung

Verkauf

Vermietung

Ich interessiere mich für

Meine Anschrift

Verwaltung

Verkauf

Vermietung

Wir erledigen das für Sie! Rufen Sie an oder senden Sie den 
untenstehenden Coupon ein.

Telefon

Wohnungseigentums- 
und Miethausverwaltung

Ihr Ansprechpartner: 
Michael Fischer 
Immobilien-Ökonom
geprüfter WEG-Verwalter
Telefon 0761 / 38 95 60 - 10

Verkauf und 
Vermietung

Ihre Ansprechpartnerin: 
Manja Krüger
Immobilienfachwirtin (IHK)
Immobilienwirtin (DIA)
Telefon 0761 / 38 95 60 - 17

hat er ein Interesse daran, die 
Zahlungsfähigkeit der Mietin-
teressenten zu prüfen und darf 
ihnen mithilfe einer Mieter-
selbstauskunft Daten abverlan-
gen, die eine entsprechende 
Einschätzung ermöglichen. Es 
dürfen aber nur Informationen 
abgefragt werden, die für den 
Vertragsabschluss wirklich rele-
vant sind.

5. Was ist im laufenden 
Mietverhältnis zu 
berücksichtigen?

Im laufenden Mietverhältnis 
kann es sein, dass Daten des 
Mieters an einen Handwerker 
weitergegeben werden müssen, 
damit er seine Aufgabe erfüllen 
kann. Dies ist zulässig soweit 
es sich um "Basisdaten" wie 
den Namen des Mieters, die 
Anschrift, die Telefonnummer 
oder um die E-Mail-Adresse 
zum Zweck der Terminabspra-
che handelt. So die Aufassung 
des Hamburgischen Beauftrag-
ten für den Datenschutz. Siehe 
hierzu auch die Praxistipps unter 
Zif. 7.

Oftmals lässt ein Vermieter 
auch von einem Dritten Daten 
verarbeiten – etwa von einer 
Ableseirma oder dem Steu-
erberater. Diese Dienstleister 
gelten nach der DSGVO als 
„Auftragsdatenverarbeiter“. 
Wichtig ist hier: Der Vermieter 
bleibt Verantwortlicher für den 
Datenschutz und muss daher 
mit diesen Dienstleistern zwin-
gend einen Vertrag abschließen. 
In der Praxis verfügen diese 
Dienstleister bereits über eigene 
Vertragsvordrucke, die verwen-
det werden können.

Mieter haben im bestehenden 
Mietverhältnis ein Auskunfts-
recht. Machen sie hiervon 
Gebrauch und erfragen die beim 
Vermieter vorliegenden Daten, 
muss der Vermieter zügig han-
deln. Es gilt eine Antwortfrist von 
einem Monat.

6. Welche Löschfristen gelten
bei Beendigung des Miet-
verhältnisses?

Der Vermieter muss alle 
Daten löschen, die er nicht mehr 
zwingend benötigt. Die Daten 
von Mietinteressenten muss 
er löschen, sobald feststeht, 
dass kein Mietvertrag zustande 
kommt. Die Daten von ausge-

schiedenen Mietern sind zu 
löschen, sobald das Mietver-
hältnis beendet ist und alle noch 
ofenen Forderungen wie z.B. 
Rückzahlung der Kaution und 
die Abrechnung der Betriebs-
kosten abgewickelt sind. Davon 
unabhängig muss der Vermieter 
die Daten auch so gut wie mög-
lich gegen unbefugten Zugrif 
und unbeabsichtigtes Löschen 
sichern.

Bei den Löschfristen kann 
man sich an folgenden Eck-
punkten orientieren:
• Daten für die Betriebskosten-
abrechnung sollten bis zum 
Ablauf der Einwendungsfrist 
des Mieters aufbewahrt werden 
(= 12 Monate nach Zugang der 
Abrechnung)

• Daten, die allgemeine Vermie-
teransprüche betrefen, sollten 
nicht vor Ablauf von 3 Jahren 
gelöscht werden (= Ablauf der 
Regelverjährungsfrist)

• Ist ein Rechtsstreit anhängig, 
sind die Daten erst dann zu 
löschen, wenn das Verfahren 
rechtskräftig abgeschlossen ist.

• Mietverträge und Abrech-
nungsunterlagen für die 
Betriebskosten sind 10 Jahre 
aufzubewahren (§ 147 AO).

7. Praxistipps zur 
Umsetzung der DSGVO

Um rechtlich auf der sicheren 
Seite zu sein, sollten Vermieter 
über die Erfassung und Spei-
cherung von Daten Protokoll 
führen. Wann immer der Vermie-
ter Daten abfragt, sollte er den 
Zweck und die Rechtsgrundlage 
dafür festhalten. 

Außerdem müssen Vermieter 
• ein sogenanntes „Verzeichnis 
der Datenverarbeitungstätigkei-
ten“ führen und 

• jeden Mieter über den Daten-
schutz (Umfang der Speiche-
rung, Betrofenenrechte etc.) 
informieren.

Wir empfehlen, nicht nur den 
neuen Mieter über den Umfang 
der Datenspeicherung zu infor-
mieren. Auch der „Altmieter“ 
sollte spätestens dann infor-
miert werden, wenn Altdaten 
erneut - auf welche Art auch 
immer - verarbeitet oder neue 
Daten erhoben werden. Sowohl 
für Neumieter als auch Altmieter 
kann dasselbe Informations-
schreiben zum Datenschutz 
verwendet werden.
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 Mietverträge?
     Dafür hab ich 
jemanden!

Sichere Mietverträge für Wohnraum, Gewerbe 
und Eigentumswohnungen.

Auszug unserer Leistungen:
• Aktuelle Mietverträge von Haus & Grund
• bis zu 20% Rabatt
• Einfache Datenübernahme für  
   neue Verträge

www.mietvertrag-hausundgrund.de

Freiburg

Unsere 
Dienstleistungen für Sie
Tägliche Rechtsberatung
○	 Jeden 1. und 3. Mittwoch im 

Monat Steuerberatung
○ Jeden 2. und 4. Mittwoch im 

Monat Bausanierungs- und 
Planungsberatung, Dachge-
schossausbau

○ Jeden 1. Mittwoch im Monat 
unabhängige Finanzierungs- 
und Bausparberatung

○ Jeden 2. Mittwoch im Monat 
Solar- und Energieberatung

○	 Versicherungsberatung jeden 
Montag und Freitag

Bitte beachten Sie, dass bei 
den Beratungen eine Voranmel-
dung erforderlich ist.
○ Schriftwechsel mit Behörden, 

Mietern u.a.
○ Formularverkauf
○ Besonders günstige Grund-

stücks- und Mietrechts-
schutzversicherung

○ Besonders günstige Versi-
cherungen rund um Haus 
und Wohnung

○ Gebührenfreie Führung von 
Mietkautionskonten

○ Verwaltung, Verkauf und 
Vermietung Ihrer Immobilie 
durch unsere Verwaltungsge-
sellschaft

○ Handwerkerservice für 

Mitglieder mit 5% Bar-
zahlungsnachlass

○ Als Mitglied haben Sie bei 
den Firmen Götz+Moriz 
und hagebaumarkt einen 
Einkaufsvorteil von 10% bei 
einem Barkauf

○ Mediation bei Streitigkeiten 
zwischen Mitgliedern

○ Haus & Grund MieterBonitäts-
auskunft

Diese und viele weitere Dienst-
leistungen bietet Ihnen, liebe 
Mitglieder, Ihr Verband; nehmen 
Sie sie in Anspruch.
Bürozeiten
Mo - Fr    8.30 – 12.30 Uhr
Mo, Di, Do  14.00 – 16.30 Uhr
Mi    14.00 – 19.00 Uhr
Rufnummer des Verbandes:  
0761 / 380 56 - 0

Versicherungsberatung
Versicherungsberatung jeden 
Montag und Freitag innerhalb 
der Bürozeiten. Telefonische 
Beratung täglich unter 0761 / 
208 88 57, Fax 0761 / 208 88 75

Telefonische Rechtsberatung
0761 / 380 56 - 99 nur von  
Mo - Fr (außer Mi) 10 – 11.30 Uhr;  
Mo und Mi 14 – 16.00 Uhr

Eva Sandra Pluta und Martin Boris Becker
Haus & Grund-Mitglieder seit 2000

Ab sofort bietet Haus & Grund Freiburg die Möglichkeit der 
Identitäts- und Bonitätsprüfung vor Mietvertragsabschlüssen 
bei der SCHUFA, der führenden Auskunftei Deutschlands, an. 

Mitglieder erhalten die Bonitätsauskunft zum Vorzugspreis 
von € 19,95 (inkl. MwSt.) online. Hierfür einfach unter 
www.mietvertrag-hausundgrund.de einloggen. 

  Mieter-
  Bonitätsauskunft?

Dafür haben 
wir jemanden!

In Kooperation mit:

Freiburg

Adressänderung? 
Neue Telefonnummer? 
Neue Bankverbindung?

Sie haben eine neue 
Anschrift, eine neue Telefon-
nummer oder eine neue Bank-
verbindung? Bitte teilen Sie 
uns alle Änderungen bei Ihren 
Kontaktdaten- und Bankdaten 
umgehend mit. Sie ersparen 
uns damit viel Arbeit!

Sie können uns Ihre geänder-
ten Daten schriftlich oder per 

Mail an die E-Mail-Adresse ver-
band@haus-grund-freiburg.de 
zukommen lassen. Sie wollen 
lieber anrufen? Frau Freygang 
nimmt Ihre Änderungen gerne 
auch telefonisch zu den übli-
chen Geschäftszeiten unter Tel. 
0761/38056-0 entgegen.

Stephan Konrad 
Geschäftsführer

Auf der Geschäftsstelle 
erhalten Sie neben den o.g. 
beiden Musterschreiben auch 
eine an den Datenschutz 
angepasste Version der Mie-
terselbstauskunft. Sämtliche 
Musterschreiben inden Sie 
auch als Download auf unserer 
Homepage.

Auf der ersten Seite unserer 

Homepage www.haus-grund-
freiburg.de haben wir zusätzlich 
ein ausführliches Merkblatt für 
den Vermieter mit weiterführen-
den Erläuterungen zum Daten-
schutz bereitgestellt.

Stephan Konrad
Geschäftsführer
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Preisindex ist nach der Aus gabenstruktur 2010 auf der Originalbasis = 100 berechnet.
Verbraucherpreisindex für Deutschland, Juli 2018, 111,6
Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg, Juli 2018, 111,2
Messung von Indexveränderungen in Punkten und Prozent: Ältere Indexwerte ab 1991 auf 
der Basis 2010 = 100 können bei Haus & Grund Freiburg erfragt werden. Noch ältere Daten 
erhält man beim Statistischen Bundesamt unter Telefon 0611 / 75 – 37 77 oder im Internet 
unter www.destatis.de/wsk/ oder über Faxabruf 0611 / 75 – 38 88. 
Die Indexveränderungen von einem Zeitpunkt zum anderen – berechnet als Veränderung in 
Prozent – errechnet sich nach der Formel:  (neuer Indexstand x 100) – 100
         (alter Indexstand)
Das Ergebnis ist von der Wahl des Basisjahrs unabhängig.
Basiszinssatz
Der für die Berechnung der Verzugszinsen maßgebliche Basiszinssatz des Bürgerlichen 
Gesetzbuches beträgt für den Zeitraum vom 01.07.2018 bis 31.12.2018 -0,88%.
Der Verzugszinssatz nach § 288 Abs. 1 BGB beträgt 4,12%, nach § 288 Abs. 2 BGB -8,12%.

Preisindex für die Lebenshaltung

Wir suchen 

Ein- und Mehr-

familienhäuser 

im Großraum

Freiburg.

Erbprinzenstraße 7

79098 Freiburg

Tel.: 0761 / 38 95 60-0
www.haus-grund-freiburg.de 

Haus & Grund

Immobilien GmbH

Unsere Hotline:
0761 / 38 95 60-17

Stephan Konrad Manja Krüger

Prokurist Immobilienfachwirtin (IHK)

 Immobilienwirtin (DIA)

Name

Straße

PLZ / Ort

Telefon Mitgl.-Nr.

Datum / Unterschrift

 Bestellungen an:

Haus & Grund Freiburg, Erbprinzenstr. 7, 79098 Freiburg, Telefon: 0761 / 380 56 0 Fax: 380 56 60
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versandkosten.

Das Haus & Grund Verlagsprogramm
Wissen ist Geld wert! Wir verkaufen Wissen!
Bücher und Broschüren  Euro
o Das aktuelle Mietrecht    14,95 
o Die Mietrechtsreform    9,95 
o Kaution    9,95 
o Rechtssicher vermieten im Zeichen des AGG 7,95 
o Sicherung und Beitreibung von Mietforderungen 12,90
o Mietminderung   12,95
o	Mieterhöhung	freiinanzierter	Wohnraum		 9,95
o Geld- und Mietende    14,95
o Nachbars Garten   14,95
o	Wohnlächenberechnung	 		 8,95
o Das gewerbliche Mietrecht    12,90
o Der Wohnungseigentümer   43,50
o Beauftragung eines Handwerkers   9,95
o Die EnEV 2014    9,95
o Die neue HeizkostenVO    19,95
o Betriebskosten   12,95
o Jahrbuch für Hauseigentümer Ausg. 2015  6,50
o Hausbuch   5,00
o Sicher zum Eigentum    12,95
o Streit im Mehrfamilienhaus    14,95
o Wohnungsmodernisierung    19,95
o Immobilienübergabe zu Lebzeiten   9,95
o Der Ehevertrag des Immobilieneigentümers  9,95
o Das Testament des Immobilieneigentümers  9,95
o Die Zweitwohnungssteuer    9,95
o Schönheitsreparaturen     12,95
o Lüften - Heizen - Möblieren - 
 Dämmen - Abdichten    17,95
o Übertragung und Vererbung von Grundbesitz  19,95
o Der Verwaltungsbeirat    9,95
o	Die	Mietibel		 		 11,95
o Die Patientenverfügung und Vorsorge-
 vollmacht des Immobilieneigentümers 9,95
o Erbschafts- /Schenkungssteuerrecht   14,95
o Beendigung von Mietverhältnissen    10,95
o Nachbarstreit im Wohnungseigentum  14,95
o Das Eigenheimerlexikon    12,95
o	Die	neue	TrinkwasserVO,	Euro	2.	Aulage	2013		9,95
o Die Kündigung des Vermieters wg Eigenbedarf 9,95
o Der Kauf einer Eigentumswohnung    9,95

o Mietverträge professionell ausfüllen    11,95
o Schimmelpilz und Mietrecht     14,95
Die	Schadensersatzplicht	des	Mieters:	
o ... wegen verursachter Vermögensschäden 7,95
o ... wegen Beschädigung der Mieträume  9,95
o Schadensersatzanspruch des Mieters und 
 deren Abwehr durch den Vermieter   12,95
o Instandhaltung und Instandsetzung im 
 Mietverhältnis    14,95
o Sanierung und Modernisierung im 
 Wohnungseigentum    11,95
o Mietspiegel - Freiburg   8,50
 Verträge und Formulare 
o Satz Mietvertrag – Wohnraum    6,00
o Satz Mietvertrag – Eigentumswohnung 6,00
o Satz Mietvertrag – Geschäftsraum     8,00
o Satz Mietvertrag – Einfamilienhaus    6,00
o Satz Mietvertrag – Untermiete    4,00
o Satz Mietvertrag – Garage / Stellplatz  4,00
o Hausordnung   1,50
Für Mitglieder von Haus & Grund Freiburg 
kostenfrei 
o Einvernehmliche Mieterhöhung    
o Mieterhöhung Mietspiegel   
o Mieterhöhung Vergleichsmiete   
o Mieterhöhung Indexmiete   
o Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen  
o Mieterhöhung wegen Modernisierung 
o Kündigung des Mietverhältnisses    
o Mietaufhebungsvereinbarung   
o Kündigung Einliegerwohnung    
o Betriebskostenabrechnung   
o Abnahmeprotokoll   
o Mieterselbstauskunft   
o Vereinbarung Kabel- und Satellitenfernsehen  
o Vereinbarung über Modernisierungsmaßnahmen 
o Hausmeistervertrag mit Unternehmen  
o Haus & Grund – Umzugsplaner   
o Bürgschaftserklärung   
Auch online unter 
https://www.haus-grund-freiburg.de/down
loads_fuer_mitglieder.html
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Haus & Grund Immobilien GmbH
Wir kennen uns aus in Freiburg und Umgebung

Immobilienverkauf

Immobilienvermietung

Hausverwaltung

Wohnungseigentumsverwaltung

Erbprinzenstraße 7, 79098 Freiburg

Tel. 0761 / 38 95 60 - 0

Fax 0761 / 38 95 60 - 55

Eigentum. Schutz. Gemeinschaft.

Unser neues Immobilienangebot

Helfen Sie unseren Mitgliedern das Passende zu inden. 
Die Nachfrage ist groß. 

Wir suchen dringend Wohnungen,  Ein- und Mehrfamilienhäuser 

für Selbstnutzer und Kapitalanleger in Freiburg und Umgebung. 

Wir beraten Sie gerne unverbindlich und kompetent beim Verkauf Ihres Hauses /Ihrer Wohnung..

 

Frau Manja Krüger, 0761/389560-17, krueger.immobilien@haus-grund-freiburg.de

Freiburg-Littenweiler

in ruhiger Wohnlage 2-Zimmer-Eigentumswohnung im 2. OG (Aufzug) mit TG-Platz 

(DP) Wohnläche ca. 46,5 m², Baujahr 1993/1994; Westbalkon zur Gebäuderück-

seite, Einbauküche, Gas-ZH, VA 104 kWh/m²a
bezugsfrei

KP € 225.000,- inkl. TG-Platz



Kurt Zeltner

Gips- und Stukkateurgeschäft

Brombergstraße 12

79102 Freiburg

Tel.  0761 / 736 72

Fax  0761 / 736 90

Ausführung sämtlicher 

Innen- und Außen-

putzarbeiten, Wärme-, 

Kälte-, Schallschutz

Trockenputzarbeiten

Plastische Decken- und 

Wandgestaltung

Reparaturen

seit

1890

Sanierung in allen Bereichen

Tel. (07 61) 49 28 09 • Fax (07 61) 4 76 20 12

Mobil 0179 - 514 08 08 • www.strittmatter-fliesen.de

S
e
it
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5
1

Doppelwandige Edelstahlschornsteine • Nachträglicher Einbau von Edelstahlrohren und 
Abgasleitungen • Klinker-Kaminköpfe • Kaminverkleidungen • Kaminabdeckungen

Merdinger Weg 7

79111 Freiburg

Tel.: 0761 / 44 30 33

Fax: 0761 / 49 39 36
E-Mail: petergramerkaminbau@t-online.de

Wärmeschutzfenster

Schallschutzfenster

Verbundfenster

Sonderkonstruktion

Verglasung

Reparaturen

www.isotec-walzer.de

 Nasse Wände? 
 Feuchter Keller? 

PROFESSIONELLE SANIERUNG • LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG 

Abdichtungstechnik T. Walzer 
Ihr Ansprechpartner Thomas Walzer

 07644 - 92 94 96 oder 0761 - 3 87 36 77

Wie erreichen Sie 13.400 Leser 
mit 19.000 Häusern 

und 65.000 Wohnungen?
Rufen Sie uns an!

Anzeigen • Verkehrsmittelwerbung • Plakatierung

Tel.: 0761 / 40 99 61
Fax: 0761 / 40 42 44
Mail: bender@werbe-gmbh.de
          www.bender-werbung.com


